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Das Abgeordnetenhaus hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel I
Änderung des Landesgleichstellungsgesetzes

Das Landesgleichstellungsgesetz in der Fassung vom 6. Septem-
ber 2002 (GVBl. S. 280), das zuletzt durch Gesetz vom 19. Juni 
2006 (GVBl. S. 575) geändert worden ist, erhält folgende Fassung:

„Landesgleichstellungsgesetz (LGG)
Übersicht

§ 1 Geltungsbereich
§ 1a Geltung bei Beteiligungen des Landes
§ 1b Geltung bei Umwandlung, Errichtung und Veräußerung von 

Einrichtungen des Landes
§ 2 Grundsatz
§ 3 Gleichstellungsverpflichtung
§ 4 Frauenförderplan
§ 5 Stellen- und Funktionsausschreibungen, öffentliche Be-

kanntmachungen
§ 6 Auswahlverfahren
§ 7 Ausbildung
§ 8 Einstellungen und Beförderungen
§ 9 Fort- und Weiterbildung
§ 10 Arbeitszeit und Rahmenbedingungen
§ 11 Beurlaubung aus familiären Gründen
§ 12 Sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz
§ 13 Frauenförderung durch öffentliche Auftragsvergabe
§ 14 Frauenförderung bei staatlicher Leistungsgewährung
§ 15 Gremien
§ 16 Frauenvertreterin
§ 16a Wahl
§ 17 Aufgaben und Rechte der Frauenvertreterin
§ 17a Zentrales Personalüberhangmanagement (Stellenpool)
§ 18 Beanstandungen
§ 18a Gesamtfrauenvertreterin
§ 19 Berichtspflicht
§ 20 Gerichtliches Verfahren
§ 21 Verwirklichung des Gleichstellungsgebots in den Bezirken
§ 22 Verwaltungsvorschriften
§ 23 Inkrafttreten

§ 1
Geltungsbereich

Dieses Gesetz gilt für die Berliner Verwaltung (§ 2 des Allgemei-
nen Zuständigkeitsgesetzes), für landesunmittelbare öffentlich-
rechtliche Körperschaften, Anstalten und Stiftungen (§ 28 des Allge-
meinen Zuständigkeitsgesetzes), für die Gerichte des Landes Berlin, 
für den Präsidenten des Abgeordnetenhauses von Berlin, den Rech-
nungshof von Berlin und den Berliner Beauftragten für Datenschutz 
und Informationsfreiheit.

§ 1a
Geltung bei Beteiligungen des Landes

(1) Soweit das Land Berlin unmittelbar oder mittelbar Mehrheits-
beteiligungen an juristischen Personen des Privatrechts oder Perso-
nengesellschaften hält oder erwirbt, stellt es sicher, dass die Rege-
lungen dieses Gesetzes auch von diesen entsprechend angewendet 
werden. Das gilt insbesondere für die Erstellung eines Frauenförder-
plans, für Stellenbesetzungsverfahren einschließlich der Besetzung 
von Vorstands- und Geschäftsführungspositionen sowie für die 
Wahl von Frauenvertreterinnen.

(2) Einzelheiten sind mit Inkrafttreten dieses Gesetzes im Rah-
men der jeweiligen Rechtsgrundlage zu regeln.

(3) Soweit das Land Berlin keine Mehrheitsbeteiligungen an ju-
ristischen Personen des privaten Rechts oder Personengesellschaf-
ten unmittelbar oder mittelbar hält oder erwirbt, wirkt es darauf hin, 
dass Maßnahmen entsprechend den Regelungen dieses Gesetzes 
auch von den juristischen Personen des privaten Rechts und Perso-
nengesellschaften angewendet werden.

§ 1b
Geltung bei Umwandlung, Errichtung und 

Veräußerung von Einrichtungen des Landes

(1) Wandelt das Land Berlin Teile der Berliner Verwaltung, eine 
Körperschaft oder Anstalt des öffentlichen Rechts oder eine andere 
Einrichtung, die in den Geltungsbereich von § 1 dieses Gesetzes 
fällt, oder einen Teil davon in eine juristische Person des privaten 
Rechts oder eine Personengesellschaft um oder errichtet es juristi-
sche Personen des privaten Rechts oder Personengesellschaften, so 
ist in den Umwandlungs- oder Errichtungsrechtsakten und in den 
jeweiligen Rechtsgrundlagen festzulegen und sicherzustellen, dass 
die Regelungen dieses Gesetzes auch zukünftig Anwendung finden.

(2) Erfolgt eine teilweise oder vollständige Veräußerung einer ju-
ristischen Person oder Personengesellschaft, sind Erwerbende zu 
verpflichten, die entsprechende Anwendung der Vorschriften dieses 
Gesetzes zu gewährleisten und eine entsprechende Verpflichtung bei 
etwaigen Weiterveräußerungen auch späteren Erwerbenden aufzuer-
legen.

§ 2
Grundsatz

(1) Frauen und Männer sind gleichzustellen. Zur Verwirklichung 
der Gleichstellung werden nach Maßgabe dieses Gesetzes Frauen 
gefördert und bestehende Benachteiligungen von Frauen abgebaut.

(2) Frauen und Männer dürfen wegen ihres Geschlechts oder ihres 
Familienstandes nicht diskriminiert werden.

§ 3
Gleichstellungsverpflichtung

(1) Die Einrichtungen nach § 1 sind verpflichtet, aktiv auf die 
Gleichstellung von Männern und Frauen in der Beschäftigung und 
auf die Beseitigung bestehender Unterrepräsentanzen hinzuwirken. 
Die Erfüllung dieser Verpflichtung ist besondere Aufgabe der Be-
schäftigten mit Vorgesetzten- und Leitungsfunktionen. Sie ist in den 
jeweiligen vertraglichen Vereinbarungen als Leistungskriterium 
festzuschreiben sowie bei der Beurteilung ihrer Leistung einzube-
ziehen.

Neuntes Gesetz
zur Änderung des Landesgleichstellungsgesetzes

Vom 18. November 2010
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(9) Wird ein Frauenförderplan nicht erstellt, angepasst oder fort-
geschrieben oder ein bestehender nicht umgesetzt, so kann die zu-
ständige Frauenvertreterin das unmittelbar gegenüber dem für Frau-
enpolitik zuständigen Senatsmitglied beanstanden.

§ 5
Stellen- und Funktionsausschreibungen, 

öffentliche Bekanntmachungen

(1) Alle Stellen und Funktionen sind intern auszuschreiben. In Be-
reichen oberhalb der Besoldungsgruppe A 9 bzw. der entsprechen-
den tarifvertraglichen Regelungen, in denen Frauen unterrepräsen-
tiert sind, sind Stellen und Funktionen öffentlich auszuschreiben.

(2) Zur gezielten Ansprache von Frauen kann zusätzlich in der 
Tagespresse oder in anderen geeigneten Publikationsorganen ausge-
schrieben werden.

(3) Zu besetzende Vorstands- und Geschäftsleitungspositionen 
der Anstalten, Körperschaften und Stiftungen des öffentlichen 
Rechts sind in Form einer Ausschreibung öffentlich bekannt zu ma-
chen, sofern eine Unterrepräsentanz von Frauen besteht. Entspre-
chendes gilt nach § 1a für solche Positionen der juristischen Perso-
nen des privaten Rechts und Personengesellschaften mit 
Mehrheitsbeteiligungen des Landes Berlin.

(4) Die öffentliche Bekanntmachung für die in Absatz 3 genann-
ten Positionen erfolgt überregional in der Tages- und Wochenpresse 
oder in anderen geeigneten Publikationsorganen wie Fachzeitschrif-
ten und im Internet. Sie erfolgt auf der Grundlage eines Anforde-
rungsprofils zu den fachlichen und persönlichen Voraussetzungen 
für die zu besetzenden Positionen.

(5) Bei Stellen- und Funktionsausschreibungen und öffentlichen 
Bekanntmachungen ist sowohl die männliche als auch die weibliche 
Sprachform zu verwenden, es sei denn, ein bestimmtes Geschlecht 
ist unverzichtbare Voraussetzung für die Tätigkeit. Sofern eine Ein-
richtung im Sinne des § 1 oder Dienststelle nach dem Personalver-
tretungsgesetz verpflichtet ist, den Anteil von Frauen zu erhöhen, ist 
das in der Ausschreibung oder Bekanntmachung zu erwähnen und 
darauf hinzuweisen, dass Bewerbungen von Frauen ausdrücklich 
erwünscht sind.

(6) Von der Verpflichtung zur Bekanntmachung können Wieder-
bestellungen von Vorständen und Geschäftsleitungen ausgenommen 
werden. Von der Verpflichtung zur Bekanntmachung oder Aus-
schreibung werden ebenfalls herausragende künstlerische Positio-
nen ausgenommen sowie Arbeitsbereiche im Leitungsbereich der 
Einrichtungen gemäß § 1, die regelmäßig an die laufende Legislatur 
oder Bestellung gebunden sind und ein besonderes persönliches Ver-
trauensverhältnis erfordern, insbesondere persönliche Referentin-
nen und Referenten sowie Pressesprecherinnen und Pressesprecher.

(7) Ausschreibungspflichten und Ausnahmen hiervon aufgrund 
beamtenrechtlicher Vorschriften bleiben von den vorstehenden Re-
gelungen unberührt.

§ 6
Auswahlverfahren 

(1) In Bereichen, in denen Frauen unterrepräsentiert sind, sind 
entweder alle Bewerberinnen oder mindestens ebenso viele Frauen 
wie Männer zum Vorstellungsgespräch einzuladen, sofern sie die in 
der Ausschreibung vorgegebene Qualifikation für die Stelle oder 
Funktion besitzen und Bewerbungen von Frauen in ausreichender 
Zahl vorliegen.

(2) Entsprechendes gilt für die Besetzung von Vorstands- und Ge-
schäftsleitungspositionen der Anstalten, Körperschaften und Stif-
tungen des öffentlichen Rechts und der juristischen Personen des 
privaten Rechts und Personengesellschaften mit Mehrheitsbeteili-
gungen des Landes Berlin.

(3) Die Berücksichtigung von Frauen im Auswahlverfahren ist in 
Bereichen, in denen sie unterrepräsentiert sind, in geeigneter Form 
zu dokumentieren und den an der Personalfindung Beteiligten recht-
zeitig vor der Auswahlentscheidung zur Kenntnis zu bringen.

(2) Frauen sind unterrepräsentiert, wenn in Vorgesetzten- oder 
Leitungsfunktionen, in einer Besoldungs-, Vergütungs-, Entgelt- 
oder Lohngruppe einer Laufbahn bzw. Berufsfachrichtung in einer 
Einrichtung nach § 1 mehr Männer als Frauen beschäftigt sind.

(3) Führen personalwirtschaftliche Maßnahmen zu einem Stel-
lenabbau, so ist sicherzustellen, dass sich der Anteil von Frauen in 
Bereichen, in denen sie unterrepräsentiert sind, nicht verringert. 
Dies gilt auch für den Fall, dass personalwirtschaftliche Maßnah-
men eine Unterrepräsentanz von Frauen begründen und für Vorge-
setzten- und Leitungspositionen.

(4) Besteht eine Einrichtung nach § 1 aus mehreren Dienststellen 
im Sinne des Personalvertretungsgesetzes, so gelten die Absätze 1 
bis 3 in diesen entsprechend.

(5) Soweit in übergeordneten Dienststellen Entscheidungen für 
nachgeordnete Dienststellen getroffen werden, hat jede beteiligte 
Dienststelle die Aufgaben nach diesem Gesetz wahrzunehmen.

§ 4
Frauenförderplan

(1) Jede Einrichtung nach § 1 erstellt auf der Grundlage einer Be-
standsaufnahme und Analyse der Beschäftigtenstruktur sowie der zu 
erwartenden Fluktuation oder Einsparungsmaßnahmen einen Frau-
enförderplan. Bestehen in einer Einrichtung nach § 1 mehrere 
Dienststellen im Sinne des Personalvertretungsgesetzes, so können 
diese Frauenförderpläne erlassen. Der Frauenförderplan ist für einen 
Zeitraum von sechs Jahren zu erstellen und danach fortzuschreiben. 
Spätestens nach zwei Jahren ist er an die aktuelle Entwicklung anzu-
passen.

(2) Im Frauenförderplan ist mindestens festzulegen, in welcher Zeit 
und mit welchen personellen, organisatorischen und fortbildenden 
Maßnahmen die Gleichstellungsverpflichtung nach § 3 innerhalb der 
jeweiligen Einrichtung oder Dienststelle gefördert werden kann. 
Dazu ist für jede einzelne Besoldungs-, Vergütungs-, Entgelt- und 
Lohngruppe sowie jede Vorgesetzten- und Leitungsebene festzustel-
len, ob Frauen unterrepräsentiert sind. Für jeweils zwei Jahre sind 
verbindliche Zielvorgaben zur Erhöhung des Frauenanteils in den ein-
zelnen Besoldungs-, Vergütungs-, Entgelt- oder Lohngruppen der ein-
zelnen Laufbahn oder Berufsfachrichtung sowie auf den Vorgesetz-
ten- und Leitungsebenen festzulegen. Bei der Festlegung von 
Zielvorgaben ist festzustellen, welche für die Besetzung von Stellen 
in Bereichen, in denen Frauen unterrepräsentiert sind, erforderlichen 
Qualifikationen die beschäftigten Frauen bereits aufweisen, erwerben 
oder erwerben können (Personalentwicklungsplanung). Dabei sind 
insbesondere solche Stellen zu berücksichtigen, die voraussichtlich 
neu zu besetzen sind. Es ist festzulegen, wie viele Frauen an Qualifi-
kationsmaßnahmen teilnehmen, die für die Besetzung einer Stelle in 
Bereichen, in denen Frauen unterrepräsentiert sind, förderlich sind.

(3) Die Zahl der Auszubildenden, getrennt nach Geschlechtern, 
Laufbahn oder Berufsfachrichtung und Ausbildungsberuf ist darzu-
stellen und in die Personalentwicklungsplanung einzubeziehen.

(4) Im Zentralen Personalüberhangmanagement (Stellenpool) 
sind durch die besonderen Aufgaben und Strukturen Ausnahmen 
von den Vorgaben der Absätze 2 und 3 zulässig.

(5) An der Erstellung des Frauenförderplans ist die Frauenvertre-
terin zu beteiligen; die Rechte des Personalrats bleiben unberührt.

(6) Besteht eine Einrichtung nach § 1 aus mehreren Dienststellen 
im Sinne des Personalvertretungsgesetzes, so sind an der Erstellung, 
Fortschreibung und Anpassung des dienststellenübergreifenden 
Frauenförderplans alle betroffenen Frauenvertreterinnen mit dem 
Ziel einer einvernehmlichen Regelung frühzeitig zu beteiligen; die 
Rechte der Personalräte bleiben unberührt. Dies gilt auch für die 
Entscheidung gemäß Absatz 1 Satz 2.

(7) Frauenförderpläne sowie deren Fortschreibungen oder Anpas-
sungen sind dem für Frauenpolitik zuständigen Mitglied des Senats 
zur Kenntnis zu geben.

(8) Die Festlegungen im Frauenförderplan sind Bestandteil der 
Personalentwicklungsplanung.
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(5) Für die Besetzung von Vorstands- und Geschäftsleitungsposi-
tionen der Anstalten, Körperschaften und Stiftungen des öffentli-
chen Rechts gilt Absatz 1 entsprechend.

§ 9
Fort- und Weiterbildung

(1) Beschäftigte mit Vorgesetzten- und Leitungsfunktionen sind 
verpflichtet, Frauen auf Maßnahmen, die für das berufliche Fort-
kommen förderlich sind, aufmerksam zu machen und ihnen die Teil-
nahme entsprechend dem Frauenförderplan zu ermöglichen.

(2) Auf die Auswahl von Beschäftigten zur Teilnahme an Fortbil-
dungsveranstaltungen, die zur Übernahme höherwertiger und Lei-
tungspositionen qualifizieren, ist § 8 Absatz 1 durch die entsenden-
den Einrichtungen nach § 1 oder Dienststellen im Sinne des 
Personalvertretungsgesetzes entsprechend anzuwenden.

(3) Die Fortbildungsgrundsätze und -angebote der Verwaltungs-
akademie werden regelmäßig daraufhin überprüft, wie frauenspezi-
fische Inhalte besser berücksichtigt und die Förderung von Frauen 
verbessert werden können.

(4) Die Themen Frauendiskriminierung und Frauenförderung sind 
Teil des Fortbildungsprogramms und gehen auch in passende Fort-
bildungsveranstaltungen ein. Sie sind insbesondere Bestandteil der 
Fortbildungsmaßnahmen für Beschäftigte mit Vorgesetzten- und 
Leitungsfunktionen. Für diese Themenkreise werden bevorzugt Re-
ferentinnen eingesetzt.

(5) Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen finden nach Möglichkeit 
während der regelmäßigen Arbeitszeit der Dienststellen statt. Fort-
bildungsmaßnahmen sollen so angeboten werden, dass auch Be-
schäftigte mit betreuungsbedürftigen Kindern oder pflegebedürfti-
gen Angehörigen und Teilzeitbeschäftigte teilnehmen können. Liegt 
die Teilnahme an Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen außerhalb 
der vereinbarten Arbeitszeit, so ist hierfür entsprechender Freizeit-
ausgleich zu gewähren.

(6) Entstehen durch die Teilnahme an Fort- und Weiterbildungs-
maßnahmen unvermeidlich erhöhte Kosten für die Betreuung von 
Kindern unter zwölf Jahren oder pflegebedürftigen Angehörigen, so 
sind diese Aufwendungen zu erstatten. Falls erforderlich, sollen sich 
die Fort- und Weiterbildungseinrichtungen um eine Kinderbetreu-
ungsmöglichkeit in den städtischen Kindertagesstätten oder um an-
dere Kinderbetreuungsmöglichkeiten für die Dauer der Maßnahme 
bemühen.

§ 10
Arbeitszeit und Rahmenbedingungen

(1) Unter Beachtung der dienstlichen Belange soll das Interesse 
der Beschäftigten an flexibler, auf die individuellen Bedürfnisse zu-
geschnittener Gestaltung der Arbeitszeit sowie familienfreundlichen 
Rahmenbedingungen berücksichtigt werden. Vorgesetztenverhalten 
soll darauf ausgerichtet sein, den Beschäftigten familienfreundliche 
Arbeitszeiten und Rahmenbedingungen zu ermöglichen. Sofern ein 
ordnungsgemäßer Ablauf des Schichtdienstes gewährleistet werden 
kann, soll diese Regelung auch für Beschäftigte im Schichtdienst 
Anwendung finden. Teilzeitarbeitsverhältnisse unterhalb der Grenze 
des § 8 Absatz 1 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch werden in der 
Regel nicht begründet. Ausnahmen sind bei Einstellungen in befris-
tete Arbeitsverhältnisse für eine Dauer von nicht mehr als drei Mo-
naten zulässig.

(2) Wird eine Reduzierung der Arbeitszeit beantragt, so sind die 
Beschäftigten auf die Folgen reduzierter Arbeitszeit hinzuweisen, 
insbesondere auf die Folgen für Ansprüche aus der Sozialversiche-
rung und aufgrund beamten- und tarifrechtlicher Regelungen.

(3) Die Reduzierung der wöchentlichen Arbeitszeit zur Betreuung 
von Kindern oder pflegebedürftigen Angehörigen steht der Wahr-
nehmung von gehobenen und Leitungspositionen nicht entgegen.

(4) Bei befristeten Arbeitszeitverkürzungen zur Betreuung von 
Kindern oder pflegebedürftigen Angehörigen ist den Beschäftigten 
nach Ablauf der Frist ein gleichwertiger Vollzeitarbeitsplatz anzubie-

(4) Soweit Dritte mit der Personalfindung beauftragt werden, ist si-
cherzustellen, dass die Regelungen dieses Gesetzes Beachtung finden.

§ 7
Ausbildung

(1) Der Zugang zu Ausbildungsplätzen muss diskriminierungsfrei 
gestaltet sein.

(2) Ausbildungsplätze sind in Bereichen, in denen Frauen unterre-
präsentiert sind, in jeder Einrichtung nach § 1 oder Dienststelle im 
Sinne des Personalvertretungsgesetzes je Ausbildungsgang und Ver-
gaberunde mindestens zur Hälfte an Frauen zu vergeben.

(3) Wenn für die Besetzung von Ausbildungsplätzen nicht genü-
gend Bewerbungen von Frauen vorliegen, die die in der Ausschrei-
bung vorgegebene Qualifikation besitzen, ist die Ausschreibung zu 
wiederholen. Haben sich nach einer erneuten Ausschreibung nicht 
genügend geeignete Kandidatinnen beworben, so werden die Aus-
bildungsplätze nach der Bewerbungslage vergeben.

(4) Frauen, die in einem Beruf ausgebildet wurden, in dem der 
Frauenanteil bisher unter 20 vom Hundert liegt (Männerberuf), sind 
vorrangig in ein Beschäftigungsverhältnis im erlernten Beruf zu 
übernehmen.

§ 8
Einstellungen und Beförderungen 

(1) Frauen, die eine zur Ausfüllung der Stelle oder Funktion 
gleichwertige Qualifikation (Eignung, Befähigung und fachliche 
Leistung) besitzen wie männliche Mitbewerber, sind diesen gegen-
über unter Wahrung der Einzelfallgerechtigkeit solange bevorzugt 
einzustellen oder zu übernehmen, bis der Anteil der Frauen in der 
betreffenden Laufbahn, Berufsfachrichtung, Vorgesetzten- oder Lei-
tungsebene und Funktionsstelle der jeweiligen Einrichtung nach § 1 
oder Dienststelle im Sinne des Personalvertretungsgesetzes mindes-
tens 50 vom Hundert beträgt.

(2) Frauen, deren Qualifikation der der männlichen Mitbewerber 
gleichwertig ist, sind gegenüber männlichen Mitbewerbern unter 
Wahrung der Einzelfallgerechtigkeit solange bevorzugt zu beför-
dern, bis in den jeweils höheren Besoldungs-, Vergütungs-, Lohn- 
oder Entgeltgruppen der betreffenden Laufbahn, Berufsfachrich-
tung, Vorgesetzten- oder Leitungsebene und Funktionsstelle der 
Einrichtung nach § 1 oder Dienststelle im Sinne des Personalvertre-
tungsgesetzes der Anteil der Frauen mindestens 50 vom Hundert 
beträgt.

(3) Die Qualifikation ist ausschließlich an den Anforderungen des 
Berufs, der zu besetzenden Stelle, Funktion oder der Laufbahn zu 
messen. Spezifische, zum Beispiel durch Familienarbeit, durch sozi-
ales Engagement oder ehrenamtliche Tätigkeit erworbene Erfahrun-
gen und Fähigkeiten sind Teil der Qualifikation im Sinne der Absät-
ze 1 und 2.

(4) Bei der Auswahlentscheidung ist unbeschadet sozialer Kriteri-
en dem Recht der Frauen auf Gleichstellung im Erwerbsleben Rech-
nung zu tragen. Folgende und ähnliche Kriterien dürfen daher nicht 
herangezogen werden:
1. Unterbrechungen der Erwerbstätigkeit, Reduzierungen der Ar-

beitszeit oder Verzögerungen beim Abschluss einzelner Ausbil-
dungsgänge aufgrund der Betreuung von Kindern oder pflegebe-
dürftigen Angehörigen oder wegen Haushaltsführung,

2. Lebensalter oder Familienstand,
3. eigene Einkünfte des Partners oder der Partnerin einer Bewerbe-

rin oder die Einkommenslosigkeit der Partnerin oder des Part-
ners eines Bewerbers, sofern sie nicht auf Arbeitslosigkeit be-
ruht,

4. zeitliche Belastungen durch die Betreuung von Kindern oder 
pflegebedürftigen Angehörigen und die Absicht, von der Mög-
lichkeit der Arbeitszeitreduzierung Gebrauch zu machen.
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§ 14
Frauenförderung bei staatlicher Leistungsgewährung

(1) Die Gewährung von Leistungen aus Landesmitteln, auf die 
kein Anspruch besteht, ist ab einem Betrag von 25 000 Euro von der 
Verpflichtung des Leistungsempfangenden zur Durchführung von 
Maßnahmen zur aktiven Förderung der Beschäftigung von Frauen 
im Sinne des Grundsatzes von § 3 Absatz 1 abhängig zu machen. 
Von dieser Bedingung können Leistungsempfangende ausgenom-
men werden, bei denen die Beschäftigung von Männern aus rechtli-
chen oder tatsächlichen Gründen unabdingbar ist. Satz 1 gilt nicht 
für Leistungsempfangende, die in der Regel zehn oder weniger Ar-
beitnehmer und Arbeitnehmerinnen, ausschließlich der zu ihrer Be-
rufsbildung Beschäftigten, beschäftigen.

(2) Der Bewilligungsbescheid ist mit einer entsprechenden Aufla-
ge zu versehen.

(3) § 13 Absatz 2 und 3 gilt entsprechend.

§ 15
Gremien

(1) Gremien sind geschlechtsparitätisch zu besetzen, soweit für 
deren Zusammensetzung keine besonderen gesetzlichen Vorgaben 
gelten. 

(2) Werden bei Einrichtungen nach § 1 oder Dienststellen im Sin-
ne des Personalvertretungsgesetzes Gremien gebildet, benennen die 
entsendenden Einrichtungen oder Dienststellen mindestens ebenso 
viele Frauen wie Männer. Dürfen sie nur eine Person benennen, ist 
für das Mandat nach Ablauf der Amtsperiode eine dem jeweils ande-
ren Geschlecht angehörende Person zu benennen.

(3) Absatz 2 gilt für die Entsendung von Vertreterinnen und Ver-
tretern in Aufsichtsräte und andere Gremien außerhalb der Verwal-
tung entsprechend.

§ 16
Frauenvertreterin

(1) In jeder Dienststelle im Sinne des Personalvertretungsgesetzes 
mit Ausnahme der Hochschulen im Sinne des § 1 des Berliner Hoch-
schulgesetzes in der Fassung vom 13. Februar 2003 (GVBl. S. 82), 
das zuletzt durch Artikel XII Nummer 29 des Gesetzes vom 19. März 
2009 (GVBl. S. 70) geändert worden ist, wird eine Frauenvertreterin 
und eine Stellvertreterin gewählt. In den Hochschulen ist die Frau-
enbeauftragte nach § 59 des Berliner Hochschulgesetzes gleichzei-
tig die Frauenvertreterin. Es findet eine geheime, unmittelbare 
Mehrheitswahl statt. Frauenvertreterin und Stellvertreterin werden 
die Kandidatinnen mit der jeweils höchsten Stimmenzahl. Die Stell-
vertreterin rückt mit allen Rechten und Pflichten in das Amt der 
Frauenvertreterin nach, wenn die Frauenvertreterin vor Ablauf der 
Wahlperiode aus dem Amt scheidet. Scheidet die stellvertretende 
Frauenvertreterin vorzeitig aus, so rückt die mit der nächsthöheren 
Stimmenzahl gewählte Stellvertreterin mit allen Rechten und Pflich-
ten nach. Sofern das Amt der Frauenvertreterin und der Stellvertre-
terin nach den für die Wahl der Frauenvertreterin geltenden Vor-
schriften nicht besetzt werden kann, bestellt die Dienststelle auf 
Vorschlag von drei volljährigen Wahlberechtigten die Amtsinhabe-
rinnen aus dem Kreis der in § 16a Absatz 1 und 2 genannten weibli-
chen Beschäftigten für die Zeit bis zur nächsten regelmäßigen Wahl. 

(2) Ist die Frauenvertreterin an der Ausübung ihres Amtes durch 
Abwesenheit oder sonstige Gründe gehindert, so wird sie von der 
Stellvertreterin vertreten. Diese hat in diesem Fall die gleichen 
Rechte und Pflichten wie die Frauenvertreterin.

(3) Die Frauenvertreterin ist im erforderlichen Umfang von ihren 
Dienstgeschäften freizustellen und mit den zur Erfüllung ihrer Auf-
gaben notwendigen personellen und sachlichen Mitteln auszustat-
ten; unter Berücksichtigung der jeweiligen Struktur der Dienststelle 
beträgt die Freistellung in der Regel
- in Dienststellen mit mehr als 200 Beschäftigten mindestens die 

Hälfte der regelmäßigen Arbeitszeit,

ten. Unbefristet Teilzeitbeschäftigte sind bei der Neubesetzung von 
Vollzeitarbeitsplätzen vorrangig zu berücksichtigen. Besteht bei be-
fristeter Arbeitszeitverkürzung vor Ablauf der Frist der Wunsch nach 
Rückkehr auf einen Vollzeitarbeitsplatz, so gilt Satz 2 entsprechend.

(5) Bei individueller Arbeitszeitreduzierung werden die Dienst-
aufgaben nach dem Maß der für die Zukunft festgesetzten Arbeits-
zeit neu bemessen.

(6) Die Rechte des Personalrats bleiben unberührt.

§ 11
Beurlaubung aus familiären Gründen 

(1) Aus familiären Gründen beurlaubten Beschäftigten ist die 
Teilnahme an Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen von der je-
weiligen Einrichtung nach § 1 oder Dienststelle im Sinne des Perso-
nalvertretungsgesetzes anzubieten. Ihnen sind, sofern sie es nicht 
selbst für bestimmte Zeit ausgeschlossen haben, Urlaubs- und 
Krankheitsvertretungen vorrangig anzubieten.

(2) Aus familiären Gründen beurlaubten Beschäftigten, die in die 
Beschäftigung zurückkehren wollen, sind die Ausschreibungen der 
jeweiligen Einrichtungen nach § 1 oder Dienststellen im Sinne des 
Personalvertretungsgesetzes auf Wunsch bekannt zu geben.

§ 12
Sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz

(1) Sexuelle Belästigungen sind Diskriminierungen. Es gehört zur 
Dienstpflicht von Beschäftigten mit Vorgesetzten- und Leitungs-
funktionen, sexuellen Belästigungen von Beschäftigten entgegenzu-
wirken und bekannt gewordenen Fällen sexueller Belästigung nach-
zugehen.

(2) Sexuelle Belästigungen sind insbesondere unerwünschter 
Körperkontakt, unerwünschte Bemerkungen, Kommentare und Wit-
ze sexuellen Inhalts, Zeigen pornographischer Darstellungen am 
Arbeitsplatz sowie die Aufforderung zu sexuellen Handlungen, die 
bezwecken oder bewirken, dass die Würde der betreffenden Person 
verletzt wird, insbesondere wenn ein von Einschüchterungen, An-
feindungen, Erniedrigungen, Entwürdigungen oder Beleidigungen 
gekennzeichnetes Umfeld geschaffen wird. 

(3) Sexuelle Belästigungen sind Dienstpflichtverletzungen.
(4) Die Beschwerde von Betroffenen darf nicht zu Benachteili-

gungen führen.

§ 13
Frauenförderung durch öffentliche Auftragsvergabe 

(1) Beim Abschluss von Verträgen über Leistungen mit einem 
Auftragswert von voraussichtlich mindestens 25 000 Euro oder über 
Bauleistungen mit einem Auftragswert von voraussichtlich mindes-
tens 200 000 Euro sind in den jeweiligen Verträgen die Verpflichtun-
gen der Auftragnehmenden festzuschreiben, Maßnahmen zur Frau-
enförderung und zur Förderung der Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie im eigenen Unternehmen durchzuführen sowie das geltende 
Gleichbehandlungsrecht zu beachten. Diese Regelung gilt nicht für 
Auftragnehmende, die in der Regel zehn oder weniger Arbeitnehmer 
und Arbeitnehmerinnen, ausschließlich der zu ihrer Berufsbildung 
Beschäftigten, beschäftigen.

(2) Die Vergabestellen der in § 1 genannten Einrichtungen oder 
Dienststellen im Sinne des Personalvertretungsgesetzes erfassen re-
gelmäßig die im Zusammenhang mit der Durchführung der Maß-
nahmen zur Frauenförderung und zur Förderung der Vereinbarkeit 
von Beruf und Familie anfallenden Daten.

(3) Der Senat wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung insbeson-
dere den Inhalt der Maßnahmen zur Frauenförderung und zur Förde-
rung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie, die Kontrolle der 
Durchführung, die Folgen der Nichterfüllung von Verpflichtungen 
sowie den Kreis der betroffenen Unternehmen zu regeln.
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3. Dienststellen ganz oder wesentliche Teile von Dienststellen zu 
einer neuen Dienststelle zusammengeschlossen werden oder in 
einer neuen Dienststelle keine Frauenvertreterin vorhanden ist. 

(4) In den Fällen des Absatzes 3 Satz 2 Nummer 3 führen die 
bisherigen Frauenvertreterinnen unter Beibehaltung ihrer Freistel-
lung die Geschäfte gemeinsam weiter bis zur Bekanntgabe des 
Wahlergebnisses der Neuwahl und der Annahmeerklärung der je-
weils neu gewählten Frauenvertreterinnen, längstens jedoch bis zur 
Dauer von sechs Monaten. Der Wahlvorstand wird von den Frauen-
vertreterinnen gemeinsam bestellt. Im Falle der Schaffung einer 
neuen Dienststelle im Sinne des Absatzes 3 Satz 2 Nummer 3 führt 
die Frauenvertreterin der abgebenden Dienststelle die Geschäfte 
weiter und bestellt den Wahlvorstand; Satz 1 gilt entsprechend. Die 
Neuwahl der Frauenvertreterinnen soll jeweils zeitgleich mit der 
Personalratswahl durchgeführt werden.

(5) Hat außerhalb der Wahlen des für die regelmäßigen Wahlen 
der Frauenvertreterinnen festgelegten Zeitraums eine Wahl zur 
Frauenvertreterin stattgefunden, so ist die Frauenvertreterin in dem 
auf die Wahl folgenden nächsten Zeitraum der regelmäßigen Wahlen 
der Frauenvertreterinnen neu zu wählen. Hat die Amtszeit der Frau-
envertreterin zu Beginn des für die regelmäßigen Wahlen der Frau-
envertreterinnen festgelegten Zeitraums noch nicht ein Jahr betra-
gen, so ist die Frauenvertreterin in dem übernächsten Zeitraum der 
regelmäßigen Wahlen der Frauenvertreterinnen neu zu wählen.

(6) Die Amtszeit der Frauenvertreterin beträgt entsprechend den 
Regelungen im Personalvertretungsgesetz vier Jahre. Sie beginnt 
mit dem Ablauf der Amtszeit der Vorgängerin, jedoch nicht vor Be-
kanntgabe des Wahlergebnisses der Neuwahl und der Annahmeer-
klärung der neu gewählten Frauenvertreterin. Das Amt erlischt vor-
zeitig, wenn die Frauenvertreterin es niederlegt, aus dem 
Arbeits- oder Dienstverhältnis ausscheidet oder die Wählbarkeit 
verliert. Auf Antrag eines Viertels der Wahlberechtigten kann das 
Verwaltungsgericht das Erlöschen des Amtes der Frauenvertreterin 
wegen grober Verletzung ihrer Pflichten beschließen.

(7) Die Wahl kann durch mindestens drei Wahlberechtigte beim 
Verwaltungsgericht angefochten werden, wenn gegen wesentliche 
Vorschriften über das Wahlrecht, die Wählbarkeit oder das Wahlver-
fahren verstoßen worden ist und eine Berichtigung nicht erfolgt ist, 
es sei denn, dass durch den Verstoß das Wahlergebnis nicht geändert 
oder beeinflusst werden konnte. Die Wahlanfechtung ist nur binnen 
einer Frist von zwei Wochen, vom Tage der Bekanntgabe des Wahl-
ergebnisses an gerechnet, zulässig. Bis zur rechtskräftigen Entschei-
dung über die Anfechtung bleibt die Frauenvertreterin, deren Wahl 
angefochten ist, im Amt. Wird die Ungültigkeit der Wahl festge-
stellt, so sind unverzüglich Neuwahlen anzuberaumen.

(8) Der Senat wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung nähere 
Vorschriften über die Vorbereitung und Durchführung der Wahl oder 
Bestellung der Frauenvertreterin und der Gesamtfrauenvertreterin 
sowie ihrer Vertreterinnen zu erlassen, in denen insbesondere die 
Bestellung eines Wahlvorstands, die Aufgaben des Wahlvorstands, 
die Durchführung einer Wahlausschreibung und die Möglichkeit ei-
ner Briefwahl geregelt werden.

§ 17
Aufgaben und Rechte der Frauenvertreterin 

(1) Die Frauenvertreterin ist bei allen sozialen, organisatorischen 
und personellen Maßnahmen, sowie bei allen Vorlagen, Berichten 
und Stellungnahmen zu Fragen der Frauenförderung zu beteiligen.

(2) Dazu hat sie insbesondere die folgenden Rechte:
- Beteiligung an Stellenausschreibungen,
- Beteiligung am Auswahlverfahren,
- Teilnahme an Bewerbungsgesprächen,
- Beteiligung an Beurteilungen,
- Einsicht in die Personalakten, sofern und soweit auf deren Inhalt 

zur Begründung von Entscheidungen Bezug genommen wird 
oder die Einwilligung von den betroffenen Beschäftigten vor-
liegt,

- in Dienststellen mit mehr als 500 Beschäftigten die volle regel-
mäßige Arbeitszeit;

für die Freistellung im Hochschulbereich gilt § 59 Absatz 10 des 
Berliner Hochschulgesetzes. Satz 1 erster Halbsatz gilt entsprechend 
für die Teilnahme an Schulungs- und Bildungsveranstaltungen, so-
weit diese Kenntnisse vermitteln, die für die Wahrnehmung des Am-
tes der Frauenvertreterin erforderlich sind. Überschreitet der erfor-
derliche Umfang der Freistellung die vereinbarte Arbeitszeit, so ist 
die Stellvertreterin ergänzend ebenfalls freizustellen. Unabhängig 
von der Anzahl der Beschäftigten, ist die Stellvertreterin mindestens 
einen Tag im Monat freizustellen, damit der erforderliche Informati-
onsaustausch mit der Frauenvertreterin gewährleistet werden kann.

(4) Die Frauenvertreterin darf in der Ausübung ihres Amtes nicht 
behindert und wegen ihres Amtes nicht benachteiligt oder begüns-
tigt werden; dies gilt auch für ihre berufliche Entwicklung. Sie wird 
vor Kündigung, Versetzung und Abordnung in gleicher Weise ge-
schützt wie ein Mitglied des Personalrats. Im Rahmen ihrer Aufga-
benstellung und der damit zusammenhängenden Erledigung ist sie 
von Weisungen frei.

(5) Die Frauenvertreterin und ihre Stellvertreterin sind verpflich-
tet, über die persönlichen Verhältnisse von Beschäftigten, die ihnen 
aufgrund ihres Amtes bekannt geworden sind, sowie über Angele-
genheiten, die ihrer Bedeutung oder ihrem Inhalt nach einer vertrau-
lichen Behandlung bedürfen, Stillschweigen zu bewahren. Dies gilt 
auch über ihre Amtszeit hinaus. Diese Verpflichtung besteht bei Ein-
willigung der Beschäftigten nicht gegenüber der Dienststellenlei-
tung, der Personalvertretung und der Gesamtfrauenvertreterin.

(6) Das für Frauenpolitik zuständige Mitglied des Senats koordi-
niert und organisiert den Informationsaustausch und die Fortbildung 
der Frauenvertreterinnen und Gesamtfrauenvertreterinnen.

§ 16a
Wahl

(1) Wahlberechtigt sind alle weiblichen Beschäftigten der Dienst-
stelle. Abgeordnete oder nach § 20 des Beamtenstatusgesetzes zuge-
wiesene Beschäftigte, Beamtinnen im Vorbereitungsdienst und Be-
schäftigte in entsprechender Ausbildung sind nur bei ihrer 
Stammbehörde wahlberechtigt.

(2) Wählbar sind alle weiblichen Beschäftigten, die am Wahltag 
das 18. Lebensjahr vollendet haben, seit einem Jahr im öffentlichen 
Dienst und seit drei Monaten im Dienst des Landes Berlin oder einer 
landesunmittelbaren Körperschaft, Anstalt oder Stiftung des öffent-
lichen Rechts beschäftigt sind. Nicht wählbar sind Beschäftigte, die 
infolge Richterspruchs die Fähigkeit, Rechte aus öffentlichen Wah-
len zu erlangen, nicht besitzen, sowie
1. Leiterinnen von Einrichtungen nach § 1 oder Dienststellen im 

Sinne des Personalvertretungsgesetzes sowie deren ständige 
Vertreterinnen,

2. Beschäftigte, die zu selbständigen Entscheidungen in Perso-
nalangelegenheiten von nicht untergeordneter Bedeutung befugt 
sind,

3. Beschäftigte, die sich ausschließlich zum Zweck einer über- und 
außerbetrieblichen Ausbildung in einer Einrichtung des öffentli-
chen Dienstes befinden und

4. die Mitglieder des Wahlvorstands.
Satz 1 dritter Halbsatz findet keine Anwendung
1. auf Referendarinnen und Lehramtsanwärterinnen,
2. wenn die Dienststelle weniger als drei Jahre besteht,
3. wenn nicht mindestens fünf wählbare Dienstkräfte vorhanden 

sind.
(3) Die regelmäßigen Wahlen finden entsprechend den Regelun-

gen im Personalvertretungsgesetz alle vier Jahre statt. Außerhalb 
dieses Zeitraums finden Wahlen statt, wenn
1. das Amt der Frauenvertreterin vorzeitig erlischt und keine Stell-

vertreterin nachrückt oder
2. die jeweilige Wahl mit Erfolg angefochten worden ist oder
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durch Artikel III des Gesetzes vom 25. Januar 2010 (GVBl. S. 22) 
geändert worden ist, entsprechend. 

(3) Im Falle eines Übergangseinsatzes nach § 3 des Stellenpoolge-
setzes vom 9. Dezember 2003 (GVBl. S. 589, 604), das durch Num-
mer 41 der Anlage zu Artikel I § 1 des Gesetzes vom 22. Oktober 
2008 (GVBl. S. 294) geändert worden ist, der bis zu zwölf Monate 
dauert, hat die Beteiligung der Frauenvertreterin spätestens zum 
Zeitpunkt der Anordnung der Maßnahme zu erfolgen; die Maßnah-
me kann vorläufig angeordnet werden. Wird die Maßnahme inner-
halb der Frist nach § 18 Absatz 1 Satz 2 beanstandet, so ist sie unver-
züglich auszusetzen.

§ 18
Beanstandungen

(1) Beanstandet die Frauenvertreterin bei personellen oder sonsti-
gen Maßnahmen einen Verstoß gegen dieses Gesetz, ist der Vorgang 
von der Dienststellenleitung unverzüglich erneut zu entscheiden. 
Die Beanstandung erfolgt spätestens 14 Tage, nachdem die Frauen-
vertreterin durch die Dienststelle schriftlich von der Maßnahme un-
terrichtet wurde. § 17 Absatz 3 Satz 2 gilt entsprechend. 

(2) Die Frauenvertreterin kann die erneute Entscheidung inner-
halb von 14 Tagen nach schriftlicher Unterrichtung durch die 
Dienststelle bei dem für Frauenpolitik zuständigen Mitglied des Se-
nats beanstanden. Dieses legt der Dienststellenleitung einen Ent-
scheidungsvorschlag vor. § 17 Absatz 3 Satz 2 gilt entsprechend. 

(3) Bis zur Entscheidung durch die Dienststellenleitung und bis 
zur Vorlage des Entscheidungsvorschlags durch das für Frauenpoli-
tik zuständige Mitglied des Senats wird die Entscheidung über die 
Maßnahme ausgesetzt. Der Vollzug der beanstandeten Maßnahme 
vor Ablauf der in Absatz 1 und 2 genannten Beanstandungsfristen ist 
unzulässig. In den Fällen der Zuordnung einer Beschäftigten zum 
Personalüberhang, der Versetzung von Personalüberhangkräften 
zum Zentralen Personalüberhangmanagement (Stellenpool) und der 
Übergangseinsätze nach § 3 des Stellenpoolgesetzes wird die Maß-
nahme bis zur Vorlage des Entscheidungsvorschlags, längstens je-
doch 14 Tage nach Eingang der Beanstandung nach Absatz 2 bei 
dem für Frauenpolitik zuständigen Mitglied des Senats ausgesetzt. 

(4) Hält im Bereich der Berliner Hauptverwaltung (§ 2 Absatz 1 
und 2 des Allgemeinen Zuständigkeitsgesetzes) eine Dienststellen-
leitung trotz gegenteiligen Entscheidungsvorschlags des für Frauen-
politik zuständigen Mitglieds des Senats an einer beanstandeten 
Maßnahme fest, so hat diese unverzüglich Mitteilung an das für 
Frauenpolitik zuständige Mitglied des Senats zu erstatten. Dieses 
legt den Vorgang dem Senat zur Beratung und Beschlussfassung vor. 
Die Beratung und Beschlussfassung erfolgt durch die Personalkom-
mission des Senats. Bis zur Beschlussfassung der Personalkommissi-
on wird die Entscheidung über die Maßnahme weiterhin ausgesetzt.

(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten nicht in den von § 17 Absatz 4 er-
fassten Fällen. 

(6) Das für Frauenpolitik zuständige Mitglied des Senats ist Mit-
glied der Personalkommission des Senats.

§ 18a
Gesamtfrauenvertreterin

(1) Für diejenigen Dienststellen im Sinne des Personalvertretungs-
gesetzes mit Ausnahme der Hochschulen im Sinne des § 1 des Berli-
ner Hochschulgesetzes, die einen Gesamtpersonalrat bilden, ist eine 
Gesamtfrauenvertreterin zu wählen. Für die Wahl, das aktive und 
passive Wahlrecht, den Wahlzeitraum, die Amtszeit, die Wahlanfech-
tung sowie die Vorbereitung und Durchführung der Wahl gelten 
§ 16a sowie die Verordnung über die Wahl zur Frauenvertreterin vom 
3. Juni 1993 (GVBl. S. 246) in der jeweiligen Fassung entsprechend.

(2) Der Gesamtwahlvorstand wird, wenn keine Gesamtfrauenver-
treterin gewählt ist, von den Frauenvertreterinnen der zuständigen 
Dienststellen gemeinsam bestellt.

(3) Die Freistellung und die Vertretung der Gesamtfrauenvertrete-
rin richten sich nach den für die Frauenvertreterin geltenden Vor-

- Einsicht in Bewerbungsunterlagen einschließlich der Unterla-
gen von Bewerberinnen und Bewerbern, die nicht in die engere 
Auswahl einbezogen wurden.

Die Frauenvertreterin hat ein Recht auf Auskunft in allen mit ihren 
Aufgaben in Zusammenhang stehenden Angelegenheiten, einschließ-
lich des Rechts auf entsprechende Akteneinsicht. Das Recht auf Be-
teiligung umfasst über die in Satz 1 genannten Rechte hinaus die früh-
zeitige und umfassende Unterrichtung der Frauenvertreterin durch die 
Dienststelle in allen in Absatz 1 genannten Angelegenheiten sowie die 
Gewährung einer Gelegenheit zur Stellungnahme durch die Frauen-
vertreterin vor Entscheidungen. Die Beteiligung der Frauenvertrete-
rin erfolgt vor dem Personalrat, in dringenden Fällen zeitgleich.

(3) Wird die Frauenvertreterin nicht oder nicht rechtzeitig betei-
ligt, so ist die Entscheidung über eine Maßnahme für zwei Wochen 
auszusetzen und die Beteiligung nachzuholen. In dringenden Fällen 
ist die Frist auf eine Woche, bei außerordentlichen Kündigungen auf 
drei Arbeitstage zu verkürzen.

(4) Bei der Besetzung von Vorstands- und Geschäftsleitungsposi-
tionen der Anstalten, Körperschaften und Stiftungen des öffentli-
chen Rechts, prüft die jeweils zuständige Frauenvertreterin, ob die 
Vorgaben dieses Gesetzes in Bezug auf
- das Erfordernis sowie die Art und den Inhalt der öffentlichen 

Bekanntmachung (§ 5 Absatz 3, § 5 Absatz 4 und 5),
- die Anzahl der zu einem Vorstellungsgespräch einzuladenden 

Bewerberinnen (§ 6 Absatz 2 in Verbindung mit § 6 Absatz 1),
- die Dokumentation des Verfahrens (§ 6 Absatz 3) sowie 
- die Einbeziehung von Dritten in das Personalfindungsverfahren 

(§ 6 Absatz 4)
eingehalten wurden.
Dazu sind ihr alle hierfür wesentlichen, anonymisierten Informatio-
nen rechtzeitig in geeigneter Form zur Verfügung zu stellen. Sie legt 
das Ergebnis ihrer Prüfung innerhalb einer Woche vor der Beset-
zungsentscheidung dem dafür zuständigen Organ vor.

(5) Die Frauenvertreterin kann Sprechstunden während der Ar-
beitszeit einrichten. Zeit und Ort bestimmt sie im Einvernehmen mit 
der Dienststellenleitung. Sie führt einmal jährlich eine Versamm-
lung der weiblichen Beschäftigten durch (Frauenversammlung). Bei 
dieser Gelegenheit erstattet sie einen Tätigkeitsbericht. Auf die 
Frauenversammlung sind die Regelungen des Personalvertretungs-
gesetzes zur Personalversammlung entsprechend anzuwenden.

(6) Unbeschadet der Rechte auf Beteiligung ist die Frauenvertre-
terin in allen mit ihren Aufgaben in Zusammenhang stehenden An-
gelegenheiten durch die Dienststellenleitung frühzeitig zu informie-
ren. Geschieht dies nicht, so findet Absatz 3 entsprechend 
Anwendung.

(7) Die Frauenvertreterin nimmt Beschwerden über sexuelle Be-
lästigungen entgegen, berät die Betroffenen und leitet Mitteilungen 
über sexuelle Belästigungen mit Einverständnis der Betroffenen der 
Dienststellenleitung zu.

(8) Die Vorschriften des § 92a Absatz 1 des Personalvertretungs-
gesetzes in der Fassung vom 14. Juli 1994 (GVBl. S. 337, 1995 
S. 24), das zuletzt durch Artikel III des Gesetzes vom 25. Januar 
2010 (GVBl. S. 22) geändert worden ist, über die Behandlung der 
Verschlusssachen der Verfassungsschutzbehörde gelten für die Frau-
envertreterin der Verfassungsschutzabteilung bei der für Inneres zu-
ständigen Senatsverwaltung entsprechend.

§ 17a
Zentrales Personalüberhangmanagement (Stellenpool)

(1) An der Zuordnung und der Versetzung von Personalüberhang-
kräften zum Zentralen Personalüberhangmanagement (Stellenpool) 
ist die Frauenvertreterin der bisherigen Dienststelle zu beteiligen.

(2) Für das Zentrale Personalüberhangmanagement (Stellenpool) 
wird eine Frauenvertreterin gewählt. Für ihre Wahl gelten die Vor-
schriften des § 99c Absatz 1 des Personalvertretungsgesetzes in der 
Fassung vom 14. Juli 1994 (GVBl. S. 337, 1995 S. 24), das zuletzt 
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Bezirksverwaltungen. Ausschließlich dazu bestellen die Bezirksäm-
ter eine hauptamtlich tätige Frauen- oder Gleichstellungsbeauftrag-
te. Die Dienstaufsicht über die Frauen- oder Gleichstellungsbeauf-
tragte übt die Bezirksbürgermeisterin oder der Bezirksbürgermeister 
aus. Zur Erfüllung ihrer Aufgaben ist die Frauen- oder Gleichstel-
lungsbeauftragte mit den notwendigen personellen und sachlichen 
Mitteln auszustatten.

(2) Das Bezirksamt informiert die Frauen- oder Gleichstellungs-
beauftragte unverzüglich über Vorhaben, Programme, Maßnahmen 
und Entscheidungen, die ihre Aufgaben berühren, und gibt ihr vor 
einer Entscheidung innerhalb einer angemessenen Frist Gelegenheit 
zur Stellungnahme.

(3) Die Frauen- oder Gleichstellungsbeauftragte regt Vorhaben 
und Maßnahmen zur Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedin-
gungen von Frauen im Bezirk an. Sie arbeitet insbesondere mit ge-
sellschaftlich relevanten Gruppen, Behörden und Betrieben zusam-
men. Die Frauen- oder Gleichstellungsbeauftragte informiert die 
Öffentlichkeit über Angelegenheiten ihres Aufgabenbereichs.

(4) Die Frauen- oder Gleichstellungsbeauftragte gibt dem Be-
zirksamt Empfehlungen zur Verwirklichung des Gebots zur Gleich-
stellung von Frauen und Männern. Dazu kann sie das Bezirksamt 
innerhalb einer angemessenen Frist zur Stellungnahme auffordern.

(5) In Angelegenheiten, die frauenpolitische Belange oder Fragen 
der Gleichstellung berühren, kann die Frauen- oder Gleichstellungs-
beauftragte über das Bezirksamt Vorlagen zur Kenntnisnahme in die 
Bezirksverordnetenversammlung einbringen.

§ 22
Verwaltungsvorschriften

Die zur Durchführung dieses Gesetzes erforderlichen Verwal-
tungsvorschriften erlässt das für Frauenpolitik zuständige Mitglied 
des Senats.

§ 23
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz- und 
Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.“

Artikel II
Änderung des Berliner Ausschreibungs- und Vergabegesetzes

§ 9 des Berliner Ausschreibungs- und Vergabegesetzes vom 8. Juli 
2010 (GVBl. S. 399) wird wie folgt gefasst:

„§ 9
Frauenförderung

Für Auftragsvergaben gilt § 13 des Landesgleichstellungsgesetzes 
in der jeweils geltenden Fassung. Bei allen Auftragsvergaben ist von 
den bietenden Unternehmen eine Erklärung zur Förderung von 
Frauen entsprechend den dazu erlassenen Regelungen in der jeweils 
geltenden Frauenförderverordnung abzugeben.“

Artikel III
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz- und 
Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Der Präsident des Abgeordnetenhauses von Berlin

Walter M o m p e r

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Der Regierende Bürgermeister

Klaus W o w e r e i t

schriften. Die gleichzeitige Ausübung des Amtes der Frauenvertrete-
rin und des Amtes der Gesamtfrauenvertreterin ist ausgeschlossen.

(4) Die Gesamtfrauenvertreterin ist zuständig für die Beteiligung 
an den Angelegenheiten, an denen der Gesamtpersonalrat zu beteili-
gen ist, sowie für die Beteiligung bei allen sozialen, organisatori-
schen und personellen Maßnahmen, für die die Zuständigkeit einer 
Frauenvertreterin nicht gegeben ist, sowie für Angelegenheiten, für 
die die Zuständigkeit des Hauptpersonalrats begründet wurde. Die 
§§ 17, 18 und 20 gelten entsprechend.

§ 19
Berichtspflicht

(1) Der Senat berichtet dem Abgeordnetenhaus im Abstand von 
zwei Jahren über die Durchführung dieses Gesetzes.

(2) Die Berichtspflicht umfasst die bisherigen und geplanten 
Maßnahmen zur Durchführung dieses Gesetzes, insbesondere die 
Auskunft über die Entwicklung des Frauenanteils in den Besol-
dungs-, Vergütungs-, Entgelt- und Lohngruppen der einzelnen Lauf-
bahn- und Berufsfachgruppen im öffentlichen Dienst, die Maßnah-
men zur Frauenförderung und zur Förderung der Vereinbarkeit von 
Beruf und Familie bei der öffentlichen Auftragsvergabe und staatli-
chen Leistungsgewährung sowie die Dokumentation der Beset-
zungsverfahren von Vorstands- und Geschäftsleitungspositionen der 
Anstalten, Körperschaften und Stiftungen des öffentlichen Rechts.

(3) Die Einrichtungen nach § 1 oder Dienststellen im Sinne des 
Personalvertretungsgesetzes erstellen als Grundlage des Berichts 
des Senats eine Analyse der Beschäftigtenstruktur und erheben dazu 
insbesondere Angaben über
1. die Zahl der Beschäftigten,
2. die Einstellungen, Beförderungen und Höhergruppierungen so-

wie die Positionen mit Vorgesetzten- und Leitungsfunktionen, 
jeweils gegliedert nach Geschlecht sowie Voll- und Teilzeittätig-
keit, und

3. a) die Gremien der Einrichtungen,
b) die Gremienmitglieder sowie die in Gremien außerhalb der 

Verwaltung des Landes Berlin entsandten Mitglieder jeweils 
getrennt nach Geschlecht.

Die Anstalten, Körperschaften und Stiftungen des öffentlichen 
Rechts erheben bei der Besetzung von Vorstands- und Geschäftslei-
tungspositionen die Art der öffentlichen Bekanntmachung, die Ein-
beziehung von Dritten in den Personalfindungsprozess, die Anzahl 
der Bewerbungen von Frauen und Männern sowie die Anzahl der zu 
einem Vorstellungsgespräch eingeladenen Bewerberinnen und Be-
werber. Die statistischen Angaben sowie die Analyse der Beschäf-
tigtenstruktur sind alle zwei Jahre jeweils sechs Monate vor Abgabe 
des Berichts an das Abgeordnetenhaus der für Frauenpolitik zustän-
digen Senatsverwaltung zu übermitteln. 

(4) Der Senat wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung die ein-
zelnen Vorgaben für die Erhebung der statistischen Angaben sowie 
die Berichterstattung zur Analyse der Beschäftigtenstruktur und zur 
Besetzung von Gremien zu regeln.

§ 20
Gerichtliches Verfahren

Die Frauenvertreterin kann das Verwaltungsgericht anrufen, um 
geltend zu machen, dass die Dienststelle ihre Rechte aus diesem Ge-
setz verletzt hat oder keinen oder einen nicht den Vorschriften dieses 
Gesetzes entsprechenden Frauenförderplan aufgestellt hat. Die An-
rufung hat keine aufschiebende Wirkung.

§ 21
Verwirklichung des Gleichstellungsgebots in den Bezirken

(1) Der Verfassungsauftrag der Gleichstellung und der gleichbe-
rechtigten Teilhabe von Frauen und Männern ist bei der Wahrneh-
mung von Aufgaben und der Planung von Vorhaben in der Verwal-
tung zu beachten und gehört zu den Aufgaben der Berliner 
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Das Abgeordnetenhaus hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel I
Änderung des Straßenreinigungsgesetzes

Das Straßenreinigungsgesetz vom 19. Dezember 1978 (GVBl. 
S. 2501), das zuletzt durch Gesetz vom 2. Oktober 2003 (GVBl. 
S. 487) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
1. § 1 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 2 werden nach dem Wort „Fahrbahnen“ die Wör-
ter „einschließlich Radfahrstreifen, Taxihalteplätze, Zugän-
ge und Vorplätze von Bahnhöfen des öffentlichen Personen-
verkehrs und direkte Verbindungswege zwischen 
Umsteigebahnhöfen und -haltestellen,“ eingefügt.

b) Absatz 4 wird wie folgt geändert:
aa) In Satz 1 werden die Wörter „die Winterglätte und 

Schneebekämpfung (Winterdienst)“ durch die Wörter 
„auch der Winterdienst“ ersetzt. 

bb) Nach Satz 1 werden folgende Sätze angefügt:
„Dieser umfasst die Schneeräumung, das Abstreuen von 
Winter- und Eisglätte sowie die Beseitigung von Eisbil-
dungen. Eisglätte ist durch Eisregen oder überfrierende 
Nässe gebildetes Glatteis. Eisbildung ist eine darüber 
hinausgehende, insbesondere wegen nicht rechtzeitiger 
Schneeräumung durch festgefahrenen oder -getretenen 
Schnee entstandene Eisschicht.“

2. § 3 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) Satz 1 wird wie folgt gefasst:
„Gehwege sind in einer für den Fußgängerverkehr erfor-
derlichen Breite unverzüglich nach Beendigung des 
Schneefalls, bei länger anhaltendem Schneefall in ange-
messenen Zeitabständen, von Schnee zu beräumen, bei 
Schnee- und Eisglätte unverzüglich mit abstumpfenden 
Mitteln zu bestreuen, bei Bedarf auch wiederholt.“

bb) Nach Satz 1 werden folgende Sätze eingefügt:
„Eisbildungen, denen nicht ausreichend durch Streuen 
entgegengewirkt werden kann, sind zu beseitigen. Unter 
Beachtung des Absatzes 3 Satz 1 ist auf Gehwegen in 
Straßen der Reinigungsklassen 1 und 2 der Winterdienst 
in einer Mindestbreite von 1,5 Metern und bei Gehwe-
gen mit einer geringeren Breite als 1,5 Meter in der Ge-
samtbreite durchzuführen. In allen übrigen Straßen be-
trägt unter Beachtung des Absatzes 3 Satz 1 die 
Mindestbreite 1 Meter. Erfordert das Fußgängeraufkom-
men auf stärker frequentierten Gehwegen eine größere 
Fläche, so ist eine entsprechend breitere Bahn zu schaf-
fen; das Nähere wird durch Rechtsverordnung der für 
den Umweltschutz zuständigen Senatsverwaltung gere-
gelt.“

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:
aa) In Satz 1 werden die Wörter „sind die Gehwege“ durch 

die Wörter „ist auf Gehwegen“ und die Wörter „von 
Schnee und Winterglätte freizumachen“ durch die Wör-
ter „der Winterdienst nach Absatz 1 durchzuführen“ er-
setzt.

bb) Satz 2 wird wie folgt gefasst:
„Um ein gefahrloses und ungehindertes Ein- und Aus-
steigen zu gewährleisten, ist an Bushaltestellen der Win-
terdienst nach Absatz 1 auf Gehwegen in der Länge des 
Haltestellenbereichs bis zu einer Tiefe von  
2 Metern durchzuführen, ebenso an Straßenbahnhalte-
stellen mit straßenbündigem Bahnkörper ohne Mittelin-
sel sowie bei Straßenbahnhaltestellen mit direktem Aus-
stieg auf den Gehweg.“

cc) Nach Satz 2 werden folgende Sätze eingefügt:
„Von den Haltestellenbereichen aus ist eine Zuwegung 
zu den von den Grundstückseigentümern zu räumenden 
Gehwegflächen sowie zu den Wartehallen zu schaffen. 
Die Fläche vor den Wartehallen ist auf der gesamten 
Länge und einer Breite von mindestens 1 Meter in der 
Weise von Schnee und Eis freizumachen, dass ein ge-
fahrloser und ungehinderter Zugang zum Haltestellen-
bereich ermöglicht wird.“

dd) Der bisherige Satz 4 wird aufgehoben.
ee) In Satz 5 wird das Wort „und“ durch ein Komma ersetzt 

und nach dem Wort „Notrufsäulen“ werden ein Komma 
sowie die Wörter „Aufzüge, Briefkästen und Parkauto-
maten“ eingefügt.

c) Absatz 3 Satz 2 wird wie folgt geändert:
aa) Nach den Wörtern „Vor Ein- und Ausfahrten“ werden 

ein Komma sowie die Wörter „in den Haltestellenberei-
chen der öffentlichen Verkehrsmittel nach Absatz 2 Satz 
2, straßen- und gehwegseitig im Bereich gekennzeich-
neter Behindertenparkplätze“ eingefügt.

bb) Vor dem Wort „Radwegen“ werden die Wörter „Rad-
fahrstreifen und“ eingefügt.

d) In Absatz 4 wird nach den Wörtern „den Absätzen 1 bis 3“ 
das Wort „winterdienstlich“ eingefügt und das Wort „reini-
gen“ durch das Wort „behandeln“ ersetzt.

e) Absatz 5 wird wie folgt geändert:
aa) In Satz 1 werden nach dem Wort „Fahrbahnen“ die Wör-

ter „einschließlich Radfahrstreifen“ und nach dem Wort 
„Parkflächen“ die Wörter „sowie Fußgängerzonen und 
öffentlichen Plätzen nach § 4 Absatz 4a“ eingefügt.

bb) In Satz 2 werden das Wort „sowie“ durch ein Komma 
ersetzt und nach dem Wort „Gefahrenstellen“ die Wörter 
„sowie Fußgängerzonen und öffentliche Plätze nach § 4 
Absatz 4a“ eingefügt.

cc) In Satz 3 wird das Wort „Straßen“ durch das Wort „Flä-
chen“ ersetzt.

dd) In Satz 4 werden nach dem Wort „aufzustellen“ die 
Wörter „und der für den Umweltschutz zuständigen Se-
natsverwaltung zur Genehmigung vorzulegen“ einge-
fügt.

ee) Nach Satz 4 wird folgender Satz angefügt:
„Im Einvernehmen mit dem Vermögensträger oder der 
für die Pflege und Unterhaltung der betreffenden öffent-
lichen Flächen zuständigen Behörde können im Einzel-
fall und ungeachtet der Regelung in § 5 Absatz 2 Satz 2 
des Grünanlagengesetzes vom 24. November 1997 
(GVBl. S. 612), das zuletzt durch § 15 Absatz 1 des Ge-

Siebtes Gesetz
zur Änderung des Straßenreinigungsgesetzes

Vom 18. November 2010
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den Fußgängerverkehr in die Anlage aufzunehmen oder be-
stimmte Fußgängerzonen und öffentliche Plätze, bei denen 
die Verkehrswichtigkeit nicht mehr vorliegt, aus der Anlage 
zu streichen. Für Flächen im Sinne des § 3 Absatz 5 Satz 5 
ist das Einvernehmen mit dem Vermögensträger oder der für 
die Pflege und Unterhaltung dieser Flächen zuständigen Be-
hörde herzustellen.“

4. § 6 wird wie folgt geändert:
a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

„Beauftragung Dritter“
b) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

„(1) Die nach § 4 Absatz 4 verpflichteten Anlieger können 
durch privatrechtliche Vereinbarungen Dritte mit der Durch-
führung des Winterdienstes beauftragen. Sie müssen unver-
züglich eine geeignete Person mit der Durchführung des 
Winterdienstes beauftragen, wenn sie die Pflicht zur Durch-
führung des Winterdienstes nicht selbst erfüllen. Ihre Ver-
antwortlichkeit für die ordnungsgemäße Durchführung des 
Winterdienstes entfällt durch die Beauftragung Dritter 
nicht.“

c) Absatz 2 wird wie folgt gefasst:
„(2) Ist ein zur Durchführung der ordnungsmäßigen Rei-

nigung verpflichteter Anlieger dazu körperlich und wirt-
schaftlich nicht in der Lage, so kann das Land Berlin auf 
dessen Antrag für die Dauer der Leistungsunfähigkeit seine 
Verpflichtung übernehmen. Die Verpflichtung wird durch 
die Berliner Stadtreinigungsbetriebe (BSR) erfüllt.“

d) Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 3 angefügt:
„(3) Kommt ein Anlieger seiner Pflicht zum Winterdienst 

nach den §§ 3 und 4 nicht nach, so kann die zuständige Be-
hörde eine Ersatzvornahme auf Kosten des Pflichtigen an-
ordnen. § 9 bleibt unberührt.“

5. § 6a wird aufgehoben.
6. § 7 Absatz 6 wird wie folgt geändert:

a) Nach Satz 1 wird folgender Satz eingefügt:
„Die Abrechnung des Winterdienstes erfolgt auf Grundlage 
einer Vereinbarung zwischen dem Land Berlin und den Ber-
liner Stadtreinigungsbetrieben (BSR).“

b) Nach dem neuen Satz 3 wird folgender Satz angefügt:
„Des Weiteren trägt das Land Berlin bis zur Realisierung 
einer dauernden Nutzungsänderung der betroffenen Grund-
stücke, längstens bis zum 31. Dezember 2020, die anteiligen 
Kosten der ordnungsmäßigen Reinigung der Straßen an ent-
widmeten Flughafengrundstücken der Flughäfen Tempelhof 
und Tegel, die im Eigentum des Landes Berlin oder eines 
von ihm beauftragten Entwicklungsträgers stehen.“

7. § 9 Absatz 1 Nummer 2 wird wie folgt gefasst:
„2. entgegen § 6 Absatz 1 keine geeignete Person mit der 

Durchführung des Winterdienstes beauftragt oder nicht da-
für sorgt, dass nach § 6 Absatz 1 Beauftragte die Reinigung 
ordnungsgemäß ausführen oder im Falle des vorübergehen-
den oder dauernden Wegfalls der Eignung der Beauftragten 
nicht unverzüglich eine andere Person mit der Reinigung 
beauftragt,“

8. In § 12 wird nach Absatz 1 folgender Absatz 2 angefügt:
„(2) § 7 Absatz 6 Satz 4 ist ab dem 1. Januar 2010 anzuwen-

den.“
9. Die Anlage zu § 6a wird aufgehoben.
10. Es wird folgende Anlage angefügt:

„Anlage zu § 4 Absatz 4a
I. Liste der winterdienstlich durch das Land Berlin zu behan-

delnden öffentlichen Plätze:

setzes vom 29. September 2004 (GVBl. S. 424) geändert 
worden ist, befestigte Laufflächen einer öffentlichen 
Grün- und Erholungsanlage in den Streuplan aufgenom-
men werden.“

f) Absatz 6 wird wie folgt geändert:
aa) In Satz 1 werden nach dem Wort „Fahrbahnen“ die Wör-

ter „einschließlich Radfahrstreifen“ und nach den Wör-
tern „Einsatzstufen 1 und 2“ die Wörter „sowie in Fuß-
gängerzonen und öffentlichen Plätzen nach § 4 Absatz 
4a“ eingefügt.

bb) Satz 2 wird wie folgt gefasst:
„Fußgängerüberwege, Fußgängerzonen und öffentliche 
Plätze nach § 4 Absatz 4a sind zudem bei Schnee- und 
Eisglätte mit abstumpfenden Mitteln zu bestreuen.“

cc) In Satz 3 werden nach den Wörtern „Fortführung der 
Gehwege“ die Wörter „über die gesamte Fahrbahn“ ein-
gefügt.

g) Absatz 7 Satz 1 wird wie folgt geändert:
aa) Nach den Wörtern „Auf Fahrbahnen“ werden die Wör-

ter „einschließlich Radfahrstreifen“ eingefügt.
bb) Das Wort „Winterglätte“ wird durch die Wörter „Schnee- 

und Eisglätte“ ersetzt.
cc) Das Wort „bekämpfen“ wird durch das Wort „beseiti-

gen“ ersetzt.
h) Absatz 9 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden nach dem Wort „ausgebaute“ die Wör-
ter „und ausgewiesene“ eingefügt sowie das Wort „wer-
den“ durch das Wort „sind“ und das Wort „geräumt“ 
durch die Wörter „zu räumen“ ersetzt.

bb) Satz 3 wird wie folgt gefasst:
„Bei Radwegen, die begleitend zu Straßen der Einsatz-
stufe 1 verlaufen, soll die Schneeräumung zeitnah zu 
den Maßnahmen auf den Fahrbahnen der Einsatzstufe 1 
stattfinden.“

3. § 4 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 4 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 4 werden nach dem Wort „Gelände“ ein Komma 
und die Wörter „mit Ausnahme von Radwegen“ einge-
fügt.

bb) In Satz 5 werden die Wörter „in Fußgängerzonen auf 
den Querstreifen und Fahrstreifen (§ 3 Abs. 2 Satz 4)“ 
durch die Wörter „in den Haltestellenbereichen der öf-
fentlichen Verkehrsmittel einschließlich der Zuwegun-
gen und Flächen vor den Wartehallen (§ 3 Absatz 2 Satz 
2 bis 4)“ ersetzt.

cc) Nach Satz 6 wird folgender Satz angefügt:
„Gekennzeichnete Behindertenparkplätze sollen bei Be-
darf und nach Kapazität der Berliner Stadtreinigungsbe-
triebe von Schnee beräumt werden.“

b) Nach Absatz 4 wird folgender Absatz 4a eingefügt:
„(4a) Zum Winterdienst in den in der Anlage genannten 

Fußgängerzonen und auf den dort genannten öffentlichen 
Plätzen mit Ausnahme der unmittelbar vor den Anlieger-
grundstücken verlaufenden Gehwege ist das Land Berlin 
verpflichtet. Die Verpflichtung wird durch die Berliner 
Stadtreinigungsbetriebe (BSR) erfüllt. Die Anlieger bleiben 
für den Winterdienst auf den Gehwegen vor ihren Grundstü-
cken verantwortlich. Die für den Umweltschutz zuständige 
Senatsverwaltung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung 
im Einvernehmen mit der für die Rechtsaufsicht über die 
Berliner Stadtreinigungsbetriebe (BSR) gemäß § 21 Satz 1 
des Berliner Betriebe-Gesetzes und der für Finanzen zustän-
digen Senatsverwaltung weitere Fußgängerzonen und öf-
fentliche Plätze wegen ihrer gewachsenen Bedeutung für 
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2. Fritz-Lang-Platz
3. Gorkistraße (zwischen Berliner Straße und Buddestraße)
4. Marzahner Promenade
5. Rathausstraße (zwischen Jüdenstraße und Gontardstraße, 

einschließlich Verkehrsfläche vor Grundstück Nr. 5)
6. Wilmersdorfer Straße“

Artikel II
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz- und 
Verordnungsblatt für Berlin in Kraft. Abweichend von Satz 1 tritt 
Artikel I Nummer 2 Buchstabe a Doppelbuchstabe bb bezüglich des 
§ 3 Absatz 1 Satz 3 am 1. November 2011 in Kraft.

Der Präsident des Abgeordnetenhauses von Berlin

Walter M o m p e r

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Der Regierende Bürgermeister

Klaus W o w e r e i t

1. Alexanderplatz (einschließlich befestigter Laufflächen 
in der Grünanlage zwischen Rathausstraße, Spandauer 
Straße, Karl-Liebknecht-Straße und Gontardstraße)

2. Bebelplatz
3. Breitscheidplatz
4. Gendarmenmarkt
5. Hackescher Markt (einschließlich befestigter Laufflä-

chen in der Grünanlage zwischen Neue Promenade, Am 
Zwirngraben und An der Spandauer Brücke)

6. Hermann-Ehlers-Platz
7. Hermannplatz
8. Kurt-Schumacher-Platz
9. Pariser Platz
10. Platz des 18. März
11. Wittenbergplatz
12. Friedrich-Ebert-Platz

II. Liste der winterdienstlich durch das Land Berlin zu behan-
delnden Fußgängerzonen:
1. Altstadt Spandau

Auf Grund des § 127 Absatz 1 Nummer 2 der Grundbuchordnung 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 26. Mai 1994 (BGBl. I 
S. 1114), die zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 11. August 
2009 (BGBl. I S. 2713) geändert worden ist, in Verbindung mit der 
Verordnung zur Übertragung von Verordnungsermächtigungen im 
Bereich des Grundbuchwesens vom 11. Februar 1997 (GVBl. S. 43) 
wird verordnet:

§ 1
Soweit die Voraussetzungen für einen automatisierten Datenaus-

tausch bestehen, übermittelt das Grundbuchamt der für die Führung 
des Liegenschaftskatasters zuständigen Stelle maschinell die Grund-
buchstelle sowie die Daten des Bestandsverzeichnisses und der ers-
ten Abteilung.

§ 2
Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz- 

und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 12. Oktober 2010

Senatsverwaltung für Justiz
Gisela v o n  d e r  A u e

Verordnung
zum automatisierten Datenaustausch zwischen Grundbuchamt und der für die 

Führung des Liegenschaftskatasters zuständigen Stelle 
Vom 12. Oktober 2010
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Auf Grund des § 10 Absatz 1 des Baugesetzbuchs in der Fassung 
vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch 
Artikel 4 des Gesetzes vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585), in Ver-
bindung mit § 6 Absatz 5 des Gesetzes zur Ausführung des Bauge-
setzbuchs in der Fassung vom 7. November 1999 (GVBl. S. 578), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 3. November 2005 (GVBl. 
S. 692), wird verordnet:

§ 1
Der Bebauungsplan XXI-36 vom 18. Mai 1999 mit Deckblättern 

vom 25. Juli 2000 und 26. Juni 2008 für das Gelände zwischen 
Heerstraße/Heesestraße, Ortsteilgrenze zu Kaulsdorf, Zimmer-
mannstraße/Lindenstraße und Fortunaallee sowie Abschnitte der 
Zimmermannstraße/Lindenstraße und der Fortunaallee im Bezirk 
Marzahn-Hellersdorf, Ortsteil Biesdorf, wird festgesetzt. 

§ 2
Die Urschrift des Bebauungsplans kann beim Bezirksamt Mar-

zahn-Hellersdorf von Berlin, Abteilung Ökologische Stadtentwick-
lung, Stadtentwicklungsamt, Fachbereich Vermessung, beglaubigte 
Abzeichnungen des Bebauungsplans können beim Bezirksamt Mar-
zahn-Hellersdorf von Berlin, Abteilung Ökologische Stadtentwick-
lung, Stadtentwicklungsamt, Fachbereich Stadtplanung und Fachbe-
reich Bauaufsicht, Wohnungsaufsicht und Denkmalschutz, 
kostenfrei eingesehen werden.

§ 3
Auf die Vorschriften über

1. die Geltendmachung und die Herbeiführung der Fälligkeit etwa-
iger Entschädigungsansprüche (§ 44 Absatz 3 Satz 1 und 2 des 
Baugesetzbuchs) und

2. das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen bei nicht fristge-
mäßer Geltendmachung (§ 44 Absatz 4 des Baugesetzbuchs)

wird hingewiesen.

§ 4
(1) Wer die Rechtswirksamkeit dieser Verordnung überprüfen las-

sen will, muss
1. eine beachtliche Verletzung der Verfahrens- und Formvorschrif-

ten, die in § 214 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 3 und Absatz 2a 
Nummer 3 und 4 des Baugesetzbuchs bezeichnet sind,

2. eine nach § 214 Absatz 2 des Baugesetzbuchs beachtliche Ver-
letzung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungs-
plans und des Flächennutzungsplans,

3. nach § 214 Absatz 3 Satz 2 des Baugesetzbuchs beachtliche 
Mängel des Abwägungsvorgangs,

4. eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften, die im 
Gesetz zur Ausführung des Baugesetzbuchs enthalten sind, 

in den Fällen der Nummern 1 bis 3 innerhalb eines Jahres, in den 
Fällen der Nummer 4 innerhalb von zwei Jahren seit der Verkün-
dung dieser Verordnung gegenüber dem Bezirksamt Marzahn-Hel-
lersdorf von Berlin schriftlich geltend machen. Der Sachverhalt, der 
die Verletzung begründen soll, ist darzulegen. Nach Ablauf der in 
Satz 1 genannten Fristen werden die in Nummer 1 bis 4 genannten 
Mängel gemäß § 215 Absatz 1 des Baugesetzbuchs und gemäß § 32 
Absatz 2 des Gesetzes zur Ausführung des Baugesetzbuchs unbe-
achtlich.

(2) Die Beschränkung des Absatzes 1 gilt nicht, wenn die für die 
Verkündung dieser Verordnung geltenden Vorschriften verletzt wor-
den sind. 

§ 5
Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz- 

und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 13. Oktober 2010

Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf von Berlin

Dagmar P o h l e
Bezirksbürgermeisterin

Norbert L ü d t k e
Bezirksstadtrat für 

Ökologische Stadtentwicklung

Verordnung
über die Festsetzung des Bebauungsplans XXI-36 
im Bezirk Marzahn-Hellersdorf, Ortsteil Biesdorf

Vom 13. Oktober 2010
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Auf Grund des § 10 Absatz 1 des Baugesetzbuchs in der Fassung 
vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch 
Artikel 4 des Gesetzes vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585), in Ver-
bindung mit § 6 Absatz 5 und mit § 11 Absatz 1 des Gesetzes zur 
Ausführung des Baugesetzbuchs in der Fassung vom 7. November 
1999 (GVBl. S. 578), zuletzt geändert durch Gesetz vom 3. Novem-
ber 2005 (GVBl. S. 692), wird verordnet:

§ 1
Der Bebauungsplan 8-33 vom 27. Januar 2010 für die Grundstü-

cke Buckower Damm 260, 264, 268, 272/276 und 280, An den Acht-
erhöfen 1, für Teilflächen der Grundstücke An den Achterhöfen 9 
und Buckower Damm 282 / Christoph-Ruden-Straße 3 sowie für die 
Grundstücke Grundbuch von Buckow mit den Blättern 6968 und 
90031 im Bezirk Neukölln, Ortsteil Buckow, wird festgesetzt. Er 
ändert teilweise den durch Verordnung über die Festsetzung des Be-
bauungsplans XIV-56a im Bezirk Neukölln, Ortsteil Buckow, vom 
16. Juni 1970 (GVBl. 1972 S. 1012) festgesetzten Bebauungsplan, 
den durch Verordnung über die Festsetzung des Bebauungsplans 
XIV-56b im Bezirk Neukölln, Ortsteil Buckow, vom 8. November 
1971 (GVBl. 1972 S. 1652) festgesetzten Bebauungsplan sowie den 
durch Verordnung über die Festsetzung des Bebauungsplans XIV-
183 im Bezirk Neukölln, Ortsteil Buckow, vom 24. September 1973 
(GVBl. 1974 S. 830) festgesetzten Bebauungsplan.

§ 2
Die Urschrift des Bebauungsplans kann beim Bezirksamt Neu-

kölln von Berlin, Abteilung Bauwesen, Fachbereich Vermessung, 
beglaubigte Abzeichnungen des Bebauungsplans können beim Be-
zirksamt Neukölln von Berlin, Abteilung Bauwesen, Fachbereiche 
Stadtplanung und Bau- und Wohnungsaufsicht, kostenfrei eingese-
hen werden.

§ 3
Auf die Vorschriften über

1. die Geltendmachung und die Herbeiführung der Fälligkeit etwa-
iger Entschädigungsansprüche (§ 44 Absatz 3 Satz 1 und 2 des 
Baugesetzbuchs) und

2. das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen bei nicht fristge-
mäßer Geltendmachung (§ 44 Absatz 4 des Baugesetzbuchs)

wird hingewiesen.

§ 4
(1) Wer die Rechtswirksamkeit dieser Verordnung überprüfen las-

sen will, muss
1. eine beachtliche Verletzung der Verfahrens- und Formvorschrif-

ten, die in § 214 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 3 und Absatz 2a 
Nummer 3 und 4 des Baugesetzbuchs bezeichnet sind,

2. eine nach § 214 Absatz 2 des Baugesetzbuchs beachtliche Ver-
letzung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungs-
plans und des Flächennutzungsplans,

3. nach § 214 Absatz 3 Satz 2 des Baugesetzbuchs beachtliche 
Mängel des Abwägungsvorgangs,

4. eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften, die im 
Gesetz zur Ausführung des Baugesetzbuchs enthalten sind, 

in den Fällen der Nummern 1 bis 3 innerhalb eines Jahres, in den 
Fällen der Nummer 4 innerhalb von zwei Jahren seit der Verkün-
dung dieser Verordnung gegenüber dem Bezirksamt Neukölln von 
Berlin schriftlich geltend machen. Der Sachverhalt, der die Verlet-
zung begründen soll, ist darzulegen. Nach Ablauf der in Satz 1 ge-
nannten Fristen werden die in Nummer 1 bis 4 genannten Mängel 
gemäß § 215 Absatz 1 des Baugesetzbuchs und gemäß § 32 Absatz 
2 des Gesetzes zur Ausführung des Baugesetzbuchs unbeachtlich.

(2) Die Beschränkung des Absatzes 1 gilt nicht, wenn die für die 
Verkündung dieser Verordnung geltenden Vorschriften verletzt wor-
den sind.

§ 5
Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz- 

und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 26. Oktober 2010

Bezirksamt Neukölln von Berlin

B u s c h k o w s k y
Bezirksbürgermeister

B l e s i n g
Bezirksstadtrat

Verordnung
über die Festsetzung des Bebauungsplans 8-33 

im Bezirk Neukölln, Ortsteil Buckow
Vom 26. Oktober 2010
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Auf Grund des § 74 Absatz 1 und 2 des Personenstandsgesetzes 
vom 19. Februar 2007 (BGBl. I S. 122), das durch Artikel 12 des 
Gesetzes vom 17. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2586) geändert wor-
den ist, sowie auf Grund des § 6 Absatz 1 des Gesetzes über Gebüh-
ren und Beiträge vom 22. Mai 1957 (GVBl. S. 516), das zuletzt 
durch Artikel IV des Gesetzes vom 18. November 2009 (GVBl. S. 
674) geändert worden ist, wird verordnet: 

§ 1
Zuständige Behörden

(1) Die Aufgaben der Standesbeamten und Standesbeamtinnen 
und des Standesamts werden, soweit sie nicht der Hauptverwaltung 
– Standesamt I in Berlin – zugewiesen sind, von den Bezirken wahr-
genommen.

(2) Zuständige Verwaltungsbehörde, Aufsichtsbehörde und obers-
te Landesbehörde im Sinne des Personenstandsgesetzes ist die für 
das Personenstandswesen zuständige Senatsverwaltung.

(3) Gemeindebehörde im Sinne von § 24 und § 30 Absatz 2 des 
Personenstandsgesetzes ist das Bezirksamt. 

(4) Zuständige Behörde im Sinne von § 30 Absatz 3 des Personen-
standsgesetzes ist die Polizeibehörde.

§ 2
Zuständigkeitsbereich

Zuständigkeitsbereich des Standesamts im Sinne des Personen-
standsgesetzes ist der jeweilige Bezirk.

§ 3
Bestellung der Standesbeamten und Standesbeamtinnen

(1) Die Standesbeamten und Standesbeamtinnen der Bezirke wer-
den vom jeweiligen Bezirksamt, die Standesbeamten und Standes-
beamtinnen des Standesamts I in Berlin von der Dienstbehörde, zu 
deren Bereich das Standesamt gehört, auf Widerruf bestellt. 

(2) Bestellt werden können nur Beamte oder Beamtinnen, welche 
die Voraussetzungen des gehobenen nichttechnischen Dienstes der 
allgemeinen Verwaltung erfüllen, oder vergleichbare Angestellte. 
Darüber hinaus müssen die zu Bestellenden über die zur selbststän-
digen Wahrnehmung des Amtes eines Standesbeamten oder einer 
Standesbeamtin erforderlichen Fachkenntnisse verfügen und diese 
in geeigneter Weise nachweisen. Der erstmaligen Bestellung soll 
eine mindestens sechsmonatige praktische Ausbildung im Standes-
amt vorausgehen.

(3) Die Bestellung kann jederzeit widerrufen werden. Sie erlischt, 
wenn der Standesbeamte oder die Standesbeamtin aus der Behörde 
ausscheidet, die die Bestellung ausgesprochen hat.

§ 4
Fortbildungen der Standesbeamten und Standesbeamtinnen

Der Standesbeamte oder die Standesbeamtin ist verpflichtet, an 
fachbezogenen Fortbildungen regelmäßig teilzunehmen. Kommt er 
oder sie dieser Verpflichtung zwei Jahre lang nicht nach, soll die 
Bestellung widerrufen werden.

§ 5
Zentrales Personenstandsregister

(1) Sobald die technischen Voraussetzungen erfüllt sind, ist im 
Land Berlin ein zentrales elektronisches Personenstandsregister auf 
der Grundlage des § 67 des Personenstandsgesetzes, zusammenge-
setzt aus den nach Maßgabe der Regelungen des Personenstandsge-
setzes zu führenden Registern der bezirklichen Standesämter und 
dem des Standesamts I in Berlin, einzurichten und von den jeweili-
gen Standesämtern zu führen.

(2) Die Zugriffsberechtigungen auf dieses Register sind nach den 
bundesrechtlichen Regelungen zu vergeben. Den Standesbeamten 
oder Standesbeamtinnen des Landes Berlin steht in jedem Fall die 
Zugriffsberechtigung der Stufe C zu.

§ 6
Zentrales Namenverzeichnis

Es ist zulässig, ein zentrales Namenverzeichnis, bestehend aus 
den nach den bundesrechtlichen Vorgaben zu führenden Namenver-
zeichnissen der bezirklichen Standesämter, einzurichten und als 
Suchverzeichnis zu führen.

§ 7
Prüfung der Standesämter

Die Standesämter sollen mindestens alle drei Jahre durch die Auf-
sichtsbehörde geprüft werden.

§ 8
Gebührenerhebung

(1) Für Amtshandlungen des Standesbeamten oder der Standesbe-
amtin werden Gebühren nach dem anliegenden Gebührenverzeich-
nis erhoben.

(2) Bei mangelnder wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit des Ge-
bührenschuldners oder aus Gründen der Billigkeit kann der Standes-
beamte oder die Standesbeamtin Gebührenermäßigung oder Gebüh-
renbefreiung gewähren.

(3) Wird der Standesbeamte oder die Standesbeamtin nur oder 
überwiegend im öffentlichen Interesse tätig, so sind keine Gebühren 
zu erheben. 

§ 9
Subdelegation

Die für das Personenstandswesen zuständige Senatsverwaltung 
wird ermächtigt, Verordnungen nach Maßgabe des § 74 Absatz 1 
Nummer 1, 2, 4 und 5 des Personenstandsgesetzes zu erlassen.

§ 10
Änderung der Verwaltungsgebührenordnung

Die Tarifstelle 3027 des Gebührenverzeichnisses der Verwaltungs-
gebührenordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. No-
vember 1978 (GVBl. S. 2410), die zuletzt durch Verordnung vom 
9. September 2008 (GVBl. S. 254) geändert worden ist, wird aufge-

Verordnung
 zur Ausführung des Personenstandsgesetzes im Land Berlin

Vom 2. November 2010
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hoben. Diese Tarifstelle bleibt auch für die Zukunft auf Rechtsver-
hältnisse und Tatbestände anwendbar, die während der Geltung der 
Regelung ganz oder zum Teil bestanden haben oder entstanden sind. 

§ 11
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz- 
und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft. Gleichzeitig tritt die Ver-
ordnung zur Durchführung des Personenstandsgesetzes vom 29. Ok-

tober 1974 (GVBl. S. 2673), die zuletzt durch Artikel I der 
Verordnung vom 5. April 2000 (GVBl. S. 280) geändert worden ist, 
außer Kraft.

Berlin, den 2. November 2010

Der Senat von Berlin

Klaus Wo w e r e i t
Regierender Bürgermeister

Dr. K ö r t i n g
Senator für Inneres und Sport

(Anlage zu § 8 Absatz 1)
Gebührenverzeichnis

Eheschließung Euro

1. Prüfung der Ehefähigkeit

a) bei der Anmeldung der Eheschließung 40

b) bei der Ausstellung eines Ehefähigkeitszeugnisses 40 

c) sofern in den Fällen der Buchstaben a) und b) ausländisches Recht zu beachten ist 80

2. Durchführung der Eheschließung vor einem anderen als dem für die Anmeldung der Eheschließung zuständigen 
Standesamt

30 

3. Vornahme der Eheschließung

a) außerhalb der üblichen Öffnungszeiten des Standesamts, ausgenommen Eheschließungen bei lebensbedrohender 
Erkrankung

60 

b) außerhalb von Amtsräumen oder in Außenstellen des Standesamts 75 

c) in geschlossenen Anstalten 75 

4. Antrag auf Beurkundung einer im Ausland oder vor einer ermächtigten Person im Inland geschlossenen Ehe 60 

zusätzlich pro Ehegatten, wenn für ihn ausländisches Recht zu beachten ist 20 

Begründung einer Lebenspartnerschaft

5. Prüfung der Voraussetzungen zur Begründung einer Lebenspartnerschaft

a) bei der Anmeldung zur Begründung einer Lebenspartnerschaft 40 

b) wenn ausländisches Recht zu beachten ist 80 

6. Vornahme der Begründung einer Lebenspartnerschaft durch ein Standesamt, das nicht für die Anmeldung 
zuständig ist

30 

7. Vornahme der Begründung einer Lebenspartnerschaft

a) außerhalb der üblichen Öffnungszeiten des Standesamts, ausgenommen Begründungen einer Lebenspartner-
schaft bei lebensbedrohender Erkrankung

60 

b) außerhalb von Amtsräumen oder in Außenstellen des Standesamts 75 

c) in geschlossenen Anstalten 75 

8. Antrag auf Beurkundung einer im Ausland begründeten Lebenspartnerschaft 60 

zusätzlich pro Lebenspartner, wenn für ihn ausländisches Recht zu beachten ist 20 
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Namensrechtliche Erklärungen

9. Beurkundung oder Beglaubigung einer Erklärung, Einwilligung oder Zustimmung zur Namensführung auf Grund 
familienrechtlicher Vorschriften

20 

10. Erteilung einer Bescheinigung über eine Erklärung zur Namensführung 10

11. Erteilung einer Bescheinigung über eine Namensangleichung 10

Sonstige Amtshandlungen

12. Aufnahme einer Niederschrift über eine Versicherung an Eides statt 25

13. Erteilung einer beglaubigten Abschrift aus dem Heiratsbuch / Eheregister, dem Lebenspartnerschaftsbuch / Le-
benspartnerschaftsregister, dem Geburtenbuch / Geburtenregister, dem Sterbebuch / Sterberegister, den früheren 
Standesregistern

10

14. Erteilung einer beglaubigten Abschrift aus einem in der Zeit vom 1. Juli 1938 bis zum 31. Dezember 1957 angelegten 
Familienbuch

10

15. Erteilung einer beglaubigten Abschrift aus einem in der Zeit vom 1. Januar 1958 bis zum 31. Dezember 2008 als 
Heiratseintrag fortgeführten Familienbuch

10

16. Erteilung einer sonstigen Personenstandsurkunde 10

17. Zweites und jedes weitere Stück einer Personenstandsurkunde, wenn es gleichzeitig beantragt und in einem Arbeits-
gang hergestellt wird, die Hälfte der Gebühr nach Nummer 13 bis 16

18. Erteilung einer Auskunft aus einem oder die Gewährung der Einsicht

a) in ein Personenstandsbuch / Personenstandsregister, Lebenspartnerschaftsbuch / Lebenspartnerschaftsregister 5 

b)  in die Sammelakte 10 

19. Entgegennahme eines Antrages auf Ausstellung einer Personenstandsurkunde durch ein anderes als dem für die Aus-
stellung zuständigen Standesamt und die Beglaubigung der übermittelten Personenstandsurkunde

5

20. Suchen eines Eintrags oder Vorgangs, wenn hierfür entweder Datum oder Standesamt oder sonstige zum Aufsuchen 
notwendige Angaben nicht gemacht werden können - je nach Aufwand -

10 - 60

21. Eintragung in ein internationales Stammbuch der Familie 10

22. Antrag auf Beurkundung eines Geburts- oder eines Sterbefalles, der sich im Ausland ereignet hat 60 

sofern ausländisches Recht zu beachten ist 80 

Für die Nutzung des in den Standesämtern vorhandenen Archivguts sind die in der Anlage zur Landesarchiv-Benutzungsordnung vom 
4. März 2008 (ABl. S. 1018) enthaltenen Gebührentatbestände entsprechend anzuwenden.
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Auf Grund des § 10 Absatz 1 des Baugesetzbuchs in der Fassung 
vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch 
Artikel 4 des Gesetzes vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585), in Ver-
bindung mit § 6 Absatz 5 und mit § 11 Absatz 1 des Gesetzes zur 
Ausführung des Baugesetzbuchs in der Fassung vom 7. November 
1999 (GVBl. S. 578), zuletzt geändert durch Gesetz vom 3. Novem-
ber 2005 (GVBl. S. 692), wird verordnet:

§ 1
Der Bebauungsplan 6-13 vom 2. November 2009 für die Grund-

stücke Hackerstraße 19, Treitschkestraße 7, 37, 38 und 41, Markel-
straße 62, Schloßstraße 7-15, Schildhornstraße 3, 5A und 6 sowie 
Abschnitte der Treitschkestraße, Schildhornstraße und Joachim-Ti-
burtius-Brücke im Bezirk Steglitz-Zehlendorf, Ortsteil Steglitz, 
wird festgesetzt. Er ändert teilweise die durch die
a) Verordnung über die Festsetzung des Bebauungsplans XII-56 

für das Gelände an der Treitschkestraße zwischen Lepsiusstraße 
und Hackerstraße in Berlin-Steglitz vom 4. August 1959 (GVBl. 
S. 893),

b) Verordnung über die Festsetzung des Bebauungsplans XII-115 
für den Straßendurchbruch zwischen Schildhornstraße 7 und 
Westtangente im Bezirk Steglitz vom 8. Dezember 1965 (GVBl. 
S. 1981) und

c) Verordnung über die Festsetzung des Bebauungsplans XII-115-1 
für ein Turmrestaurant im Bereich der Einmündung der Schild-
hornstraße in die Schloßstraße sowie für das Grundstück Schloß-
straße 111 / Florastraße 20 und Teilflächen der Grundstücke 
Schildhornstraße 2 a und Schloßstraße 11-15 / Treitschkestraße 
41 im Bezirk Steglitz vom 3. Juli 1973 (GVBl. S. 1020)

festgesetzten Bebauungspläne.

§ 2
Die Urschrift des Bebauungsplans kann beim Bezirksamt Steglitz-

Zehlendorf von Berlin, Abteilung Bauen, Stadtplanung und Natur-
schutz, Bauordnungsamt – Fachbereich Vermessung –, eine beglau-
bigte Abzeichnung des Bebauungsplans kann beim Bezirksamt 
Steglitz-Zehlendorf von Berlin, Abteilung Bauen, Stadtplanung und 
Naturschutz, Bauordnungsamt – Fachbereich Stadtplanung, kosten-
frei eingesehen werden.

§ 3
Auf die Vorschriften über

1. die Geltendmachung und die Herbeiführung der Fälligkeit etwa-
iger Entschädigungsansprüche (§ 44 Absatz 3 Satz 1 und 2 des 
Baugesetzbuchs) und

2. das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen bei nicht fristge-
mäßer Geltendmachung (§ 44 Absatz 4 des Baugesetzbuchs)

wird hingewiesen.

§ 4
(1) Wer die Rechtswirksamkeit dieser Verordnung überprüfen las-

sen will, muss
1. eine beachtliche Verletzung der Verfahrens- und Formvorschrif-

ten, die in § 214 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 3 des Baugesetz-
buchs bezeichnet sind,

2. eine nach § 214 Absatz 2 des Baugesetzbuchs beachtliche Ver-
letzung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungs-
plans und des Flächennutzungsplans,

3. nach § 214 Absatz 3 Satz 2 des Baugesetzbuchs beachtliche 
Mängel des Abwägungsvorgangs,

4. eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften, die im 
Gesetz zur Ausführung des Baugesetzbuchs enthalten sind,

in den Fällen der Nummern 1 bis 3 innerhalb eines Jahres, in den 
Fällen der Nummer 4 innerhalb von zwei Jahren seit Verkündung 
dieser Verordnung gegenüber dem Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf 
von Berlin schriftlich geltend machen. Der Sachverhalt, der die Ver-
letzung begründen soll, ist darzulegen. Nach Ablauf der in Satz 1 
genannten Fristen werden die in Nummer 1 bis 4 genannten Mängel 
gemäß § 215 Absatz 1 des Baugesetzbuchs und gemäß § 32 Absatz 2 
des Gesetzes zur Ausführung des Baugesetzbuchs unbeachtlich.

(2) Die Beschränkung des Absatzes 1 gilt nicht, wenn die für die 
Verkündung dieser Verordnung geltenden Vorschriften verletzt wor-
den sind.

§ 5
Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz- 

und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft. Gleichzeitig tritt die Ver-
ordnung über die Festsetzung des Bebauungsplans XII-170 für eine 
Teilfläche des Grundstücks Markelstraße 62-63, Schloßstraße 7-10, 
Treitschkestraße 1-7 und Hackerstraße 19 im Bezirk Steglitz vom 
19. April 1972 (GVBl. S. 834) außer Kraft. 

Berlin, den 2. November 2010

Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf von Berlin

Norbert K o p p
Bezirksbürgermeister

Uwe S t ä g l i n
Bezirksstadtrat

Verordnung
über die Festsetzung des Bebauungsplans 6-13 
im Bezirk Steglitz-Zehlendorf, Ortsteil Steglitz

Vom 2. November 2010
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Auf Grund des § 1 Absatz 2 des Gesetzes über die Ausübung des 
Berufs der Hebamme und des Entbindungspflegers vom 22. Septem-
ber 1988 (GVBl. S. 1901), das zuletzt durch Artikel V des Gesetzes 
vom 17. Dezember 2009 (GVBl. S. 875) geändert worden ist, wird 
verordnet:

§ 1
Aufgaben und Pflichten

(1) Hebammen und Entbindungspfleger dürfen folgende Tätigkei-
ten in eigener Verantwortung ausüben:
1. Aufklärung und Beratung in Fragen der Familienplanung;
2. Feststellung der Schwangerschaft und Beobachtung der normal 

verlaufenden Schwangerschaft; Durchführung der zur Beobach-
tung eines normalen Schwangerschaftsverlaufs notwendigen 
Untersuchungen;

3. Veranlassung von Untersuchungen zur möglichst frühzeitigen 
Feststellung einer Risiko schwangerschaft und Aufklärung über 
die damit zusammenhängenden Besonderheiten;

4. Vorbereitung auf die Elternschaft; umfassende Vorbereitung auf 
die Geburt einschließlich Beratung in Fragen der Hygiene und 
Ernährung von Mutter und Kind;

5. Betreuung der Gebärenden während der Geburt und Überwa-
chung des Fötus in der Gebärmutter mit Hilfe geeigneter Mittel;

6. Durchführung von Normalgeburten bei Schädellage einschließ-
lich eines erforderlichen Scheidendammschnitts, Naht eines un-
komplizierten Risses oder Scheidendammschnitts und im 
Dringlichkeitsfall Durchführung von Beckenendlagengeburten;

7. Erkennung der Anzeichen von Anomalien bei der Mutter oder 
beim Kind, die ärztliches Eingreifen erforderlich machen, und 
Hilfeleistung bei etwaigen ärztlichen Maßnahmen; Ergreifen der 
notwendigen Maßnahmen bei Abwesenheit einer Ärztin oder 
eines Arztes, insbesondere manuelle Ablösung der Plazenta;

8. Untersuchung, Überwachung und Pflege des Neugeborenen; 
Einleitung und Durchführung der erforderlichen Maßnahmen in 
Notfällen; Durchführung von Prophylaxe-Maßnahmen und In-
formation an die Sorgeberechtigten über weitere Untersuchun-
gen im Rahmen des Neugeborenen-Screenings, über die Not-
wendigkeit kinderärztlicher Untersuchungen zur Früherkennung 
von Krankheiten und über Schutzimpfungen;

9. Pflege der Wöchnerin und Überwachung ihres Zustandes; Bera-
tung und Anleitung zu Pflege und Ernährung des Neugeborenen; 

10. Beratung und Anleitung zum Stillen bis zum Ende der Stillzeit;
11. Durchführung der von einer Ärztin oder einem Arzt verordneten 

Behandlung;
12. Ausstellung von Bescheinigungen im Rahmen der Berufsaus-

übung.
(2) Hebammen und Entbindungspfleger haben Schwangere, Ge-

bärende und Wöchnerinnen über jede beabsichtigte Maßnahme und 
deren Folgen umfassend aufzuklären. 

(3) Hebammen und Entbindungspfleger haben bei ihrer berufli-
chen Tätigkeit untereinander und mit anderen Gesundheitsberufen 
kollegial zusammenzuarbeiten.

§ 2
Hinzuziehung einer Ärztin oder eines Arztes

(1) Hebammen und Entbindungspfleger haben eigenverantwort-
lich Hilfe bei allen regelrechten Vorgängen der Schwangerschaft, 
der Geburt und des Wochenbettes zu leisten. Wird die Hinzuziehung 
einer Ärztin oder eines Arztes gewünscht, so haben Hebammen und 
Entbindungspfleger diesem Wunsch zu entsprechen.

(2) Bei Regelwidrigkeiten oder Verdacht auf Regelwidrigkeiten 
haben Hebammen und Entbindungspfleger erforderlichenfalls die 
Hinzuziehung einer Ärztin oder eines Arztes oder die Einweisung in 
ein Krankenhaus zu veranlassen. Dabei haben Hebammen und Ent-
bindungspfleger den Wunsch der Frau einer Hinzuziehung oder Ein-
weisung zu berücksichtigen. Wird die Hinzuziehung oder Einwei-
sung abgelehnt, haben Hebammen und Entbindungspfleger darauf 
hinzuwirken, dass eine Ärztin oder ein Arzt hinzugezogen wird oder 
die Einweisung in ein Krankenhaus erfolgt. Bleibt es bei der Ableh-
nung, so soll dies schriftlich bestätigt werden. 

(3) Übernimmt eine Ärztin oder ein Arzt die Behandlung im Falle 
einer Regelwidrigkeit oder eines Verdachtes auf eine Regelwidrig-
keit, so ist sie oder er gegenüber der Hebamme oder dem Entbin-
dungspfleger weisungsbefugt.

(4) Verstößt eine ärztliche Anweisung gegen die anerkannten Re-
geln der Geburtshilfe, hat die Hebamme oder der Entbindungspfle-
ger die Ärztin oder den Arzt nachdrücklich darauf hinzuweisen und 
den Hinweis zu dokumentieren. Erkennt die Ärztin oder der Arzt 
den Einwand der Hebamme oder des Entbindungspflegers nicht an, 
hat die Hebamme oder der Entbindungspfleger gegebenenfalls die 
ärztliche Vorgesetzte oder den ärztlichen Vorgesetzten der Ärztin 
oder des Arztes zu informieren und auf deren oder dessen Hinzuzie-
hung zu bestehen. Soweit es die geburtshilfliche Situation erlaubt, 
kann die Hebamme oder der Entbindungspfleger die Durchführung 
der ärztlichen Anweisung verweigern. 

§ 3
Anwendung von Arzneimitteln

(1) Hebammen und Entbindungspfleger dürfen bei ihrer Berufs-
ausübung nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel anwenden.

(2) Hebammen und Entbindungspfleger dürfen folgende ver-
schreibungspflichtige Arzneimittel, die für die Abgabe an Hebam-
men und Entbindungspfleger von der Verschreibungspflicht aus-
genommen sind, anwenden und verabreichen:
1. ein betäubungsmittelfreies krampflösendes oder schmerzstillen-

des Arzneimittel, das zum Einsatz in der Geburtshilfe geeignet 
ist, bei entsprechender Indikation in der Eröffnungspe riode;

2. Wehenmittel oder Mutterkornpräparate zur Blutstillung bei der 
Gefahr oder dem Auftreten von bedrohlichen Blutungen in der 
Nachgeburtsperiode, falls ärztlicher Beistand oder die Einwei-
sung in ein Krankenhaus nicht rechtzeitig möglich ist; 

3. ein Lokalanästhetikum im Falle einer Dammnaht;
4. wehenhemmende Mittel zur Überbrückung einer Notfallsituati-

on bis zur Einweisung in ein Krankenhaus.
(3) Freiberuflich tätige Hebammen und Entbindungspfleger müs-

sen sicherstellen, dass sie Arzneimittel nach Absatz 2 entsprechend 
dem von ihnen angebotenen Tätigkeitsspektrum jederzeit zur Verfü-
gung haben.

Berufsordnung 
für Hebammen und Entbindungspfleger (HebBO)

Vom 9. November 2010
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§ 4
Schweigepflicht

(1) Hebammen und Entbindungspfleger haben über die ihnen im 
Rahmen der Berufsausübung anvertrauten oder sonst bekannt ge-
wordenen Tatsachen zu schweigen. Dazu gehören auch schriftliche 
Mitteilungen der betreuten Frauen, Aufzeichnungen über die betreu-
ten Frauen und sonstige Untersuchungsbefunde. Die Schweige-
pflicht gilt nicht gegenüber Ärztinnen und Ärzten sowie Hebammen 
und Entbindungspflegern für Auskünfte, die für die Behandlung 
oder Betreuung erforderlich sind.

(2) Hebammen und Entbindungspfleger sind zur Offenbarung be-
fugt, soweit sie von der Schweigepflicht entbunden worden sind 
oder die Offenbarung zum Schutz eines höherwertigen Rechtsguts 
erforderlich ist. Gesetzliche Aussage- und Anzeigepflichten bleiben 
unberührt.

§ 5
Dokumentationspflicht

(1) Hebammen und Entbindungspfleger haben die in Ausübung 
ihres Berufs getroffenen Feststellungen und Maßnahmen bei 
Schwangeren, Gebärenden, Wöchnerinnen und Neugeborenen und 
die Anwendung von Arzneimitteln schriftlich zu dokumentieren. 
Die Dokumentation ist so abzufassen, dass die gesamte Tätigkeit 
während der Schwangerschaft, der Geburt und des Wochenbetts und 
die Versorgung des Neugeborenen nachvollziehbar sind. 

(2) Die Dokumentation ist unter Beachtung der beruflichen 
Schweigepflicht und der Daten schutzvorschriften mindestens zehn 
Jahre aufzubewahren.

(3) Freiberuflich tätige Hebammen und Entbindungspfleger haben 
rechtzeitig dafür Sorge zu tragen, dass die Dokumentation auch nach 
dem Ende ihrer beruflichen Tätigkeit entsprechend den Anforderun-
gen des Absatzes 2 aufbewahrt wird. Auf Wunsch kann die Doku-
mentation den betreuten Frauen ausgehändigt werden. Die Aushän-
digung muss schriftlich bestätigt werden.

(4) Aufzeichnungen auf elektronischen Datenträgern oder ande-
ren Speichermedien bedürfen besonderer Sicherungs- und Schutz-
maßnahmen, um deren Veränderung, Vernichtung oder unrechtmä-
ßige Verwendung zu verhindern.

§ 6
Fortbildungspflicht

(1) Hebammen und Entbindungspfleger sind verpflichtet, sich so-
wohl über die für ihre Be rufsausübung geltenden Vorschriften als 
auch über die aktuellen Entwicklungen und Erkennt nisse der Heb-
ammenkunde und der medizinischen Wissenschaft zu unterrichten 
und sie zu beachten. 

(2) Hebammen und Entbindungspfleger sind verpflichtet, an Fort-
bildungsmaßnahmen im Umfang von 45 Stunden in einem Zeitraum 
von jeweils drei Jahren teilzunehmen. Die Erfüllung der Fortbil-
dungspflicht ist dem Landesamt für Gesundheit und Soziales Berlin 
auf Verlangen nachzuweisen. 

(3) Geeignete Fortbildungsmaßnahmen sind insbesondere Veran-
staltungen, Kongresse, Tagungen und Qualitätszirkel, die sich auf 
das ausgeübte oder angestrebte Tätigkeitsspektrum der Hebamme 
oder des Entbindungspflegers in den Gebieten der Schwanger-
schaftsbetreuung, der Geburtshilfe (einschließlich Notfällen und 
Reanimation in der Geburtshilfe) und der Wo chenbettpflege bezie-
hen und die in der Anlage aufgeführten Themen zum Gegenstand 
haben. 

§ 7
Weitere Pflichten bei freiberuflicher Tätigkeit

Freiberuflich tätige Hebammen und Entbindungspfleger sind zu-
sätzlich verpflichtet,

1. die für die Berufsausübung erforderlichen Instrumente, Arznei-
mittel und Materialien bereitzuhalten und die Instrumente zu 
warten, 

2. sich ausreichend gegen Haftpflichtansprüche im Rahmen der be-
ruflichen Tätigkeit zu versichern,

3. sich an Maßnahmen der externen Qualitätssicherung für außer-
klinische Geburtshilfe zu beteiligen (z. B. Teilnahme an bundes- 
oder landesweiten Perinatalerhebungen),

4. sich grundsätzlich gegenseitig zu vertreten,
5. die von ihnen betreuten Schwangeren, Gebärenden und Wöch-

nerinnen über ihre Erreichbarkeit, die Vertretungsregelung und 
die Inanspruchnahme anderer Dienste im Be darfsfall aufzuklä-
ren,

6. die Praxis durch ein Schild zu kennzeichnen, das den Namen, 
die Berufsbezeichnung, die Sprechzeiten, die Telefonnummer 
und gegebenenfalls die Art der Berufstätigkeit angibt, und 

7. berufsunwürdige Werbung zu unterlassen.

§ 8
Anzeige- und Meldepflichten bei freiberuflicher Tätigkeit

(1) Freiberuflich tätige Hebammen und Entbindungspfleger sind 
verpflichtet, dem Landesamt für Gesundheit und Soziales Berlin den 
Beginn und das Ende ihrer Tätigkeit unter Nachweis ihrer Berechti-
gung zum Führen der Berufsbezeichnung anzuzeigen. 

(2) Freiberuflich tätige Hebammen und Entbindungspfleger sind 
verpflichtet, der für den Tätigkeitsort zuständigen Amtsärztin oder 
dem insoweit zuständigen Amtsarzt die notwendigen Auskünfte zu 
erteilen und Einblick in die fallbezogenen Aufzeichnungen zu ge-
währen, wenn eine von ihnen betreute Schwangere, Gebärende oder 
Wöchnerin oder ein Neugeborenes verstorben oder eine Totgeburt 
eingetreten ist oder wenn Hinweise auf eine Verletzung der Berufs-
pflichten vorliegen. Sonstige Melde- und Anzeigepflichten bleiben 
unberührt.

(3) Freiberuflich tätige Hebammen und Entbindungspfleger sind 
verpflichtet, der für das Ge sundheitswesen zuständigen Senatsver-
waltung auf deren Aufforderung anonymisierte Aus künfte für medi-
zinalstatistische Zwecke zu erteilen.

§ 9
Verletzung der Berufspflichten

Eine schuldhafte Verletzung der in dieser Verordnung festgelegten 
Berufspflichten kann unter den Voraussetzungen des § 3 Absatz 2 
des Hebammengesetzes vom 4. Juni 1985 (BGBl. I S. 902), das zu-
letzt durch Artikel 8 des Gesetzes vom 24. Juli 2010 (BGBl. I S. 983) 
geändert worden ist, zum Widerruf der Erlaubnis zum Führen der 
Berufsbezeichnung „Hebamme“ oder „Entbindungspfleger“ durch 
die zuständige Behörde führen.

§ 10
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz- 
und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft. Gleichzeitig tritt die Be-
rufsordnung für Hebammen und Entbindungspfleger vom 26. No-
vember 1989 (GVBl. S. 2102) außer Kraft.

Berlin, den 9. November 2010

Senatsverwaltung für Gesundheit, Umwelt
und Verbraucherschutz

Katrin L o m p s c h e r
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Berufsaufgabenbezogene Fortbildungen

Schwangerschaft

• CTG / Herztonüberwachung
• Schwangerenvorsorge (insbesondere Labor, Mutterschaftsrichtlinien, Bakteriologie)
• Geburtsvorbereitung
• Schwangerschaftserkrankungen
• Beratung zu Fragen der Pränataldiagnostik
• Infektionen (z. B. HIV, Hepatitis B und C)

Geburtshilfe

• Gebärpositionen
• Einstellungs- und Haltungsanomalien, Optimierung der Kindslage
• Manuelle Diagnostik
• Notfallmanagement in der Schwangerschaft und in der Geburtshilfe 

(Reanimation, Blutungen, Präeklampsie, Embolie, Infektionen etc.)
• Risikomanagement und -einschätzung
• Reanimation 
• Notfälle in der Schwangerschaft und der Geburtshilfe

Wochenbett

• Stillberatung, -förderung und -anleitung 
• Säuglingsernährung 
• Säuglingspflege
• Wochenbettbetreuung
• Krisenhafte Zustände nach der Geburt
• Pathologie und Physiologie des Neugeborenen
• Prophylaxen, Impfungen
• Rückbildungs- und Beckenbodengymnastik
• Kinderschutz (z. B. Erkennen von Misshandlungen)

Bereichsübergreifende Fortbildungen

• Dokumentation
• Hygiene 
• Arzneimittel
• Ernährung
• Kommunikation und Beratung
• Verhütung und Familienplanung
• Suchtmittelprävention
• Arbeitsschutz und Brandschutz 
• Qualitätssicherung

Anlage (zu § 6 Absatz 3)
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Das Abgeordnetenhaus von Berlin hat nach Artikel 41 Absatz 1 
der Verfassung von Berlin in seiner Sitzung am 11. November 2010 
die nachstehenden Änderungen seiner Geschäftsordnung in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 3. November 2006 (GVBl. S. 1053) 
beschlossen.
Berlin, den 18. November 2010

Der Präsident

des Abgeordnetenhauses von Berlin

Walter M o m p e r

§ 20a Absatz 2 der Geschäftsordnung des Abgeordnetenhauses 
von Berlin in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 
2006 (GVBl. S. 1053) wird wie folgt gefasst:

„(2) Entsprechend der Regelung des Absatzes 1 werden stellver-
tretende Mitglieder gewählt, die im Fall der Verhinderung eines or-
dentlichen Mitglieds dessen Rechte und Pflichten wahrnehmen. Die 
Anzahl der stellvertretenden Mitglieder entspricht der Anzahl der 
ordentlichen Mitglieder. Kann das ordentliche Mitglied seine Rechte 
und Pflichten nicht wahrnehmen, so wird es durch ein stellvertreten-
des Mitglied derselben Fraktion vertreten.“

§ 75 der Geschäftsordnung des Abgeordnetenhauses von Berlin in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2006 (GVBl. 
S. 1053) wird wie folgt gefasst:

„§ 75 
Wahl des Regierenden Bürgermeisters

Die Wahl des Regierenden Bürgermeisters erfolgt ohne Ausspra-
che mit verdeckten Stimmzetteln.“

Bekanntmachung
zweier Änderungen der Geschäftsordnung des Abgeordnetenhauses von Berlin

Vom 18. November 2010

Änderung der Geschäftsordnung des Abgeordnetenhauses von Berlin
Vom 11. November 2010

Änderung der Geschäftsordnung des Abgeordnetenhauses von Berlin
Vom 11. November 2010
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Die Ratifikationsurkunde des Landes Berlin zu dem am 26. Janu-
ar 2010 unterzeichneten Staatsvertrag über die Verteilung von Ver-
sorgungslasten bei bund- und länderübergreifenden Dienstherren-
wechseln (Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag) wurde am 
11. August 2010 bei der Staatskanzlei des Vorsitzenden der Minis-
terpräsidentenkonferenz hinterlegt.

Der Staatsvertrag tritt damit für das Land Berlin am 1. Januar 
2011 in Kraft.

Berlin, den 26. Oktober 2010

Der Regierende Bürgermeister
Klaus W o w e r e i t

Bekanntmachung 
über das Inkrafttreten des Staatsvertrages über die Verteilung von 

Versorgungslasten bei bund- und länderübergreifenden Dienstherrenwechseln 
(Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag) vom 26. Januar 2010
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